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Birgit Diezel 
Präsidentin des Landtags 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
1) Der Tagesordnungspunkt 1 wird am Freitag als erster Punkt aufgerufen. 
2) Der Tagesordnungspunkt 11 wird am Freitag als dritter Punkt aufgerufen. 
3) Der Tagesordnungspunkt 13 wird am Freitag als zweiter Punkt aufgerufen. 
4) Die Tagesordnungspunkte 19 und 20 werden am Mittwoch nach der Fragestunde aufgerufen.  
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Thüringer Landtag
5. Wahlperiode

Drucksache 5/329
19.01.2010

Druck: Thüringer Landtag, 11. Februar 2010

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Nichtrau-
cherschutzgesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 30. Juli 2008 (BVerfG, 
1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08) die landesrechtlichen Re-
gelungen zum Nichtraucherschutz in Baden-Württemberg und Berlin im 
Hinblick auf die getränkeorientierte Kleinraumgastronomie für unverein-
bar mit den Grundrechten der freien Berufsausübung nach Artikel 12 
Abs. 1 des Grundgesetzes erklärt. Es hat den beiden Ländern aufge-
tragen, bis zum 31. Dezember 2009 eine verfassungsgemäße Neurege-
lung zu schaffen. Dazu hat es dem Landesgesetzgeber für die künftige 
Ausgestaltung des Nichtraucherschutzes in Gaststätten zwei Konzep-
tionen zur Auswahl gestellt:
1.	 die Konzeption eines absoluten/strikten Rauchverbots, das keiner-

lei Ausnahmen zulässt, insbesondere auch auf die Möglichkeit ver-
zichtet, Raucherräume in Gaststätten einzurichten, oder

2.	 die Konzeption eines relativen/eingeschränkten Rauchverbots, das 
heißt ein grundsätzliches Rauchverbot mit Ausnahmemöglichkeiten 
zum Beispiel in Form von Raucherräumen. 

Entscheidet sich der Gesetzgeber für die zweite Konzeption, die grund-
sätzlich verfassungskonform ist, muss er für die getränkeorientierte Klein-
raumgastronomie von Verfassungswegen unter bestimmten Maßgaben 
eine Ausnahme vom Rauchverbot vorsehen. 

Da die Regelung in § 2 Nr. 10 und § 3 Abs. 1 des Thüringer Nichtrau-
cherschutzgesetzes (ThürNRSchutzG) den landesrechtlichen Regelun-
gen der Länder Baden-Württemberg und Berlin entspricht, ist Thürin-
gen aus Gründen der verfassungsrechtlichen Kohärenz gehalten, seine 
Rechtslage an die verfassungsrechtlichen Vorgaben anzupassen. Auch 
andere Länder haben entsprechende Änderungen eingeleitet oder be-
reits umgesetzt.

Der Landesgesetzgeber entwickelt dabei die Konzeption des relativen/
eingeschränkten Rauchverbots weiter. 

Vorabdruck verteilt am: 20. Januar 2010
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Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 5. De-
zember 2008 (VerfGH 26/08, VerfGH 34/08) § 3 Abs. 1 ThürNRSchutzG 
in Verbindung mit § 2 Nr. 12 ThürNRSchutzG für unvereinbar mit dem 
Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Artikel 35 Abs. 1 Satz 1 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen in Verbindung mit dem Recht auf Gleich-
behandlung vor dem Gesetz nach Artikel 2 Abs. 1 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen erklärt. 

Er forderte den Gesetzgeber auf, bis zum 31. August 2009 eine Neure-
gelung des Rauchverbots in Spielhallen zu treffen. In der Übergangszeit 
ist das Rauchverbot in Spielhallen dergestalt zu handhaben, dass den 
Spielhallenbetreibern erlaubt ist, das Rauchen in abgetrennten Neben-
räumen im Sinne des § 5 ThürNRSchutzG (Einrichten eines Raucher-
raumes) zu  gestatten. 

Am 1. Dezember 2008 ist das Thüringer Gaststättengesetz in Kraft ge-
treten, nachdem gemäß der Föderalismusreform nunmehr die Länder 
die Gesetzgebungskompetenz für das Gaststättenrecht haben (vgl. Ar-
tikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes). Damit hat sich der rechtli-
che Bezug  für das Rauchverbot in Thüringer Gaststätten vom Gaststät-
tengesetz des Bundes auf das Thüringer Gaststättengesetz verlagert. 
Dazu bedarf es einer redaktionellen Anpassung im Thüringer Nichtrau-
cherschutzgesetz.

Des Weiteren hat sich seit Inkrafttreten des Thüringer Nichtraucher-
schutzgesetzes in der Praxis gezeigt, dass einige Normen einer exak-
teren Formulierung bedürfen; dem soll aus Gründen der Rechtsklarheit 
entsprochen werden.

B. Lösung

Änderung des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes.

C. Alternativen

keine
 
D. Kosten

Aufgrund des Beschlusses des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 
5. Dezember 2009 zur Möglichkeit, auch in Spielhallen einen Raucher-
raum vorhalten zu können, ist für die Spielhallenbetreiber mit finanziellen 
Aufwendungen für die damit verbundenen Veränderungen zu rechnen. 

Jede räumliche Änderung innerhalb einer Spielhalle bedarf einer Neu-
konzessionierung. Der Finanzaufwand für eine neue Konzession beläuft 
sich (nach Mittel des Gebührenrahmens) auf etwa 1 500 Euro. Hinzu-
kommen weitere geschätzte Baukosten in Höhe von 2 500 Euro. Geht 
man davon aus, dass möglicherweise die Hälfte der Thüringer Spielhal-
len von der Möglichkeit Gebrauch macht, einen Raucherraum einzurich-
ten, muss von Gesamtkosten in Höhe von etwa 782 000 Euro ausge-
gangen werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DIE MINISTERPRÄSIDENTIN

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt				  

					     Erfurt, den 19. Januar 2010

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Nichtraucher-
schutzgesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 27./28./29. Januar 2010.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lieberknecht
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Erstes Gesetz 
zur Änderung des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Nichtraucherschutzgesetz vom 20. Dezem-
ber 2007 (GVBl. S. 257) wird wie folgt geändert:

1.	 In § 2 Nr. 10 wird die Angabe "Gaststättengesetzes 
in der Fassung vom 20. November 1998 (BGBl. I 
S. 3418)" durch die Angabe "Thüringer Gaststättenge-
setzes vom 9. Oktober 2008  (GVBl. S. 367)" ersetzt.

2.	 § 4 wird wie folgt geändert:
    

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 2 wird aufgehoben.

bb)	In Satz 3 werden die Worte "oder gewerblichen" 
gestrichen.

b)	 Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 6 an-
gefügt:

"(4) Das Rauchverbot gilt nicht in Gaststätten, 
1.	 die eine Gastfläche von bis zu 75 Quadratme-

tern haben, 
2.	 die keinen abgetrennten Nebenraum haben, 
3.	 zu denen Personen, die noch nicht das 18. Le-

bensjahr vollendet haben, keinen Zutritt haben,
4.	 in denen zubereitete Speisen zum Verzehr an 

Ort und Stelle nicht verabreicht werden und  
5.	 die im Eingangsbereich deutlich erkennbar als 

Rauchergaststätte, zu der Personen, die noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, kei-
nen Zutritt haben, gekennzeichnet sind.

(5) Das Rauchverbot gilt nicht in Spielkasinos und 
Spielhallen,
1.	 die eine für die Aufstellung von Spielgeräten frei-

gegebene Gesamtfläche von bis zu 75 Quad-
ratmetern haben, 

2.	 die keinen abgetrennten Nebenraum haben, 
3.	 in denen zubereitete Speisen zum Verzehr an 

Ort und Stelle nicht verabreicht werden und  
4.	 die im Eingangsbereich deutlich erkennbar als 

Raucher-Spielkasino oder Raucher-Spielhalle 
gekennzeichnet sind.

(6) Das Rauchverbot gilt nicht in Bier-, Wein- und 
Festzelten." 

3.	 § 5 erhält folgende Fassung:

"§ 5
Raucherräume 

(1) Entgegen dem Verbot nach § 3 Abs. 1 können Lei-
ter von Einrichtungen nach § 2 Nr. 1 und Betreiber von 
Gaststätten nach § 2 Nr. 10 das Rauchen in einem ab-
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getrennten Nebenraum gestatten. Der Raucherraum 
muss baulich von den übrigen Räumen so getrennt 
sein, dass ein ständiger Luftaustausch nicht besteht. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Gaststätten, die in der Be-
triebsart einer Diskothek oder nach Art einer Diskothek 
geführt werden, sofern sich in dem Raucherraum kei-
ne Tanzfläche befindet. 

(3) Entgegen dem Verbot nach § 3 Abs. 1 können Be-
treiber von Spielkasinos und Spielhallen nach § 2 Nr. 12 
das Rauchen in einem abgetrennten Nebenraum ge-
statten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Zu Raucherräumen haben Personen, die noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, keinen Zu-
tritt. Raucherräume sind am Eingang deutlich sichtbar 
als solche zu kennzeichnen. In Einrichtungen nach den 
Absätzen 1 und 2 ist diese Kennzeichnung mit dem Zu-
satz zu versehen, dass Personen, die noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet haben, der Zutritt verwehrt ist."

4.	 § 8 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2 
eingefügt:

"2.	einer Kennzeichnungspflicht nach § 4 Abs. 3 
bis 5 oder § 5 Abs. 4 nicht entspricht,"

bb)	Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die 
Nummern 3 und 4.

b)	 In Absatz 2 wird die Verweisung "Absatzes 1 Nr. 2 
und 3" durch die Verweisung "Absatzes 1 Nr. 2 bis 
4" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 2008 zur 
Verfassungsmäßigkeit von Rauchverboten in der Gastronomie kann 
sich der Landesgesetzgeber zwischen zwei alternativen Konzeptionen 
entscheiden: 
1.	 absolutes/striktes Rauchverbot ohne Ausnahmeregelungen und 
2.	 relatives/eingeschränktes Rauchverbot, das heißt ein grundsätzliches 

Rauchverbot mit Ausnahmeregelungen, wobei diese für die getränke-
orientierte Kleinraumgastronomie unter bestimmten Maßgaben eine 
Ausnahme vom Rauchverbot einzuschließen haben. 

Der Gesetzgeber musste also entscheiden, ob er in Thüringen ein ab-
solutes/striktes Rauchverbot einführen und damit einen Konzeptions-
wechsel vornehmen will, oder ob er sein bisheriges Konzept eines rela-
tiven/eingeschränkten Rauchverbots entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts ergänzen will. 

Für die Beibehaltung und verfassungskonforme Erweiterung des bishe-
rigen Konzepts eines eingeschränkten Rauchverbots in der Gastrono-
mie sprechen die besseren Gründe. Der Gesetzgeber setzt ein Zeichen 
für die Kontinuität seines gesundheitspolitischen Handelns. Er gestaltet 
den sich gegenwärtig vollziehenden Paradigmenwechsel beim Tabakrau-
chen unter Berücksichtigung der teilweise widerstreitenden Interessen, 
um ein hohes Maß an Akzeptanz und einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens zu erreichen. Für die Beibehaltung des bisherigen Konzepts 
sprechen auch Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes bei den Thü-
ringer Gastwirten, von denen sich viele auf das eingeschränkte Rauch-
verbot eingelassen und entsprechende Raucherräume für ihre Gäste 
geschaffen haben. 

Ein Konzeptionswechsel im Sinne eines strikten Rauchverbots wäre aus 
rein gesundheitspolitischen Gründen zu begrüßen. Im Sinne der Kon-
tinuität und Weiterentwicklung des bisherigen gesetzgeberischen Kon-
zepts sollte jedoch vom Grundsatz des relativen Rauchverbots nicht ab-
gewichen werden. 

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 5. Dezem-
ber 2008 (VerfGH 26/08, VerfGH 34/08) § 3 Abs. 1 ThürNRSchutzG in 
Verbindung mit § 2 Nr. 12 ThürNRSchutzG für unvereinbar mit Artikel 35 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen in Verbindung 
mit Artikel 2 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen erklärt. 

Zwei Betreiber von Spielhallen hatten Verfassungsbeschwerde erhoben, 
da sie sich in ihrem Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Artikel 35 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen und in ihrem Grund-
recht auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz nach Artikel 2 Abs. 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen eingeschränkt sahen. Sie brach-
ten vor, dass sie im Vergleich zu Gaststätten vom Thüringer Nichtrau-
cherschutzgesetz benachteiligt seien, da ihnen nicht das Recht auf Ein-
richtung eines Raucherraums eingeräumt sei. 

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof fordert in seinem Beschluss den 
Gesetzgeber auf, bis zum 31. August 2009 eine Neuregelung des Rauch-
verbots in Spielhallen zu treffen. Für die Übergangszeit legt er fest, das 
Rauchverbot in Spielhallen dergestalt zu handhaben, dass den Spielhal-
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lenbetreibern erlaubt ist, das Rauchen in abgetrennten Nebenräumen 
im Sinne des § 5 ThürNRSchutzG (Einrichten eines Raucherraums) zu 
gestatten. Der vorliegende Entwurf setzt diese Übergangsregelung nun-
mehr im Thüringer Nichtraucherschutzgesetz um.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen in der Praxis seit Inkrafttreten 
des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes am 1. Juli 2008 werden au-
ßerdem Änderungen in einzelnen Regelungen vorgenommen, um ein 
höheres Maß an Rechtsklarheit zu erreichen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Nach der Föderalismusreform haben nunmehr die Länder die Gesetzge-
bungskompetenz für das Gaststättenrecht (vgl. Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 
des Grundgesetzes). Von diesem Recht hat Thüringen Gebrauch ge-
macht. Am 1. Dezember 2008 trat das Thüringer Gaststättengesetz in 
Kraft und löste das bis dahin als Grundlage dienende Gaststättengesetz 
des Bundes ab. Es wurde damit eine Aktualisierung des Bezugs zum 
geltenden Thüringer Gaststättenrecht erforderlich.

Zu Nummer 2:

Zu Buchstabe a:

Zu Doppelbuchstabe aa:

Die Regelung hinsichtlich der Ausnahme vom Rauchverbot in Einzel-
patientenzimmern des Maßregelvollzugs hat sich als nicht praktikabel 
erwiesen, weil sie den therapeutischen, organisatorischen und sicher-
heitsrelevanten Bedingungen im Maßregelvollzug zuwiderläuft. Das 
Gleiche gilt im Hinblick auf Heime für psychisch kranke Menschen. Die 
in den genannten Einrichtungen im Allgemeinen bereits vorhandenen 
Möglichkeiten zum Rauchen (Raucherecken, Raucherbalkone et cete-
ra) gewährleisten einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Pati-
enten oder Heimbewohner und den therapeutischen sowie Sicherheits-
interessen der Einrichtung. Absatz 1 Satz 2 wird deshalb aufgehoben.

Zu Doppelbuchstabe bb:

Die Streichung der Worte "oder gewerblichen" in § 4 Abs. 1 Satz 3 dient 
der Klarstellung. Damit werden die in der Praxis vereinzelt aufgetrete-
nen Interpretationsschwierigkeiten beseitigt.

Zu Buchstabe b:

Die Neuregelung des Rauchverbots in kleinen Einraumgaststätten dient 
dazu, die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 30. Juli 
2008 festgestellte unverhältnismäßige und mit Artikel 12 Abs. 1 des 
Grundgesetzes nicht in Übereinstimmung zu bringende Belastung der 
getränkeorientierten Kleinraumgastronomie zu beseitigen. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb die folgende Übergangs-
regelung getroffen:

In Gaststätten mit bis zu 75 Quadratmetern Gastfläche und ohne abge-
trennten Nebenraum, zu denen Personen bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr der Zutritt verwehrt wird, darf der Gaststättenbetreiber das 
Rauchen gestatten. Das setzt voraus, dass er über eine Gastsstätten-
erlaubnis verfügt, die das Verabreichen zubereiteter Speisen zum Ver-
zehr an Ort und Stelle nicht einschließt, und dass die Gaststätte im Ein-
gangsbereich in deutlich erkennbarer Weise als Rauchergaststätte, zu 
der Personen mit nicht vollendetem 18. Lebensjahr keinen Zutritt ha-
ben, gekennzeichnet ist. 

Optional zog das Bundesverfassungsgericht in seiner Begründung in Er-
wägung, auch das Kriterium der "inhabergeführten" Gaststätte als Bedin-
gung für die Ausnahme vom Rauchverbot in den Ländern zuzulassen. 
Thüringen hat aus Gründen der Praktikabilität und der Verwaltungsver-
einfachung hierauf verzichtet. 

Im Thüringer Nichtraucherschutzgesetz wird diese Übergangsregelung 
durch Anfügung eines Absatzes 4 an § 4 umgesetzt. 

Die in Absatz 4 Nr. 1 in Ansatz zu bringende Fläche bezieht sich auf den 
Bereich des Gastraums, der der Bewirtung von Gästen dient und die-
sen zugänglich ist. 

Absatz 4 Nr. 2 soll klarstellen, dass nur in den Einraumgaststätten, die 
nicht über einen abgetrennten Nebenraum verfügen, der als Raucher-
raum genutzt werden kann, vom Rauchverbot nach dem Thüringer Nicht-
raucherschutzgesetz abgesehen werden darf. 

Absatz 4 Nr. 3 stärkt den Jugendschutz, indem geregelt wird, dass Per-
sonen mit nicht vollendetem 18. Lebensjahr der Zutritt zu Rauchergast-
stätten zu verwehren ist. 

Absatz 4 Nr. 4 dient dazu, die Ausnahmen vom Rauchverbot in kleinen, 
einräumigen Betrieben der Gastronomie auf die getränkegeprägten Gast-
stätten zu beschränken. Die Norm setzt die vom Bundesverfassungs-
gericht als Übergangsregelung gegebenen Vorgaben unter Beachtung 
des Thüringer Gaststättengesetzes um. Nach dem Thüringer Gaststät-
tengesetz ist eine Gaststättenerlaubnis zur Verabreichung von Speisen 
oder Getränken nicht vorgesehen, sondern die Eröffnung eines Gast-
stättenbetriebs muss lediglich zwei Wochen vor Beginn zur Anzeige ge-
bracht werden. Aus diesem Grund wird in Absatz 4 Nr. 4 das Verbot, in 
Rauchergaststätten zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle 
anzubieten, nicht auf die nach Vorgabe des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts erforderliche Gaststättenerlaubnis abgestellt, sondern auf 
die tatsächlichen Gegebenheiten zur Speisenverabreichung. 

Absatz 4 Nr. 5 soll Rechtsklarheit herstellen, indem er eine deutliche 
Kennzeichnung der Altersgrenze zum Betreten einer Rauchergaststät-
te an deren Eingang fordert. 

Der neu eingefügte Absatz 5 soll einer Ungleichbehandlung von kleinen 
Spielhallen gegenüber kleinen, getränkegeprägten gastronomischen Be-
trieben bei der Normierung des Rauchverbots vorbeugen. 

Das Gesetz erlaubt in Absatz 6 als weitere Ausnahme das Rauchen in 
Bier-, Wein- und Festzelten. Bier-, Wein- und Festzelte sind dadurch cha-
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rakterisiert, dass sie nur wenige Tage oder Wochen im Jahr an ein und 
demselben Standort im Rahmen von Jahrmärkten, Volksfesten und ver-
gleichbaren Veranstaltungen aufgestellt werden und im Übrigen regel-
mäßig an wechselnden Standorten auf- und wieder abgebaut werden. 

Zu Nummer 3:

§ 5 wird zur besseren Lesbarkeit in Absätze gegliedert sowie durch wei-
tere Regelungen ergänzt. 

Absatz 1 regelt wie bisher die Einrichtung von Raucherräumen im Thü-
ringer Landtag, in Behörden und sonstigen Einrichtungen der öffent-
lichen Verwaltung sowie in Gaststätten. Es wird festgelegt, dass ein 
ständiger Luftaustausch zwischen den Raucherräumen und dem Nicht-
raucherbereich nicht bestehen darf, um einen möglichst hohen Schutz 
vor dem Passivrauchen zu erreichen. Die Regelungen für die Einrich-
tung von Raucherräumen in Diskotheken sowie Spielkasinos und Spiel-
hallen werden in separaten Absätzen gefasst, weil sie mit zusätzlichen 
Bedingungen verbunden sind. 

Absatz 2 entspricht im Wortlaut dem bisherigen § 5 Satz 3 und regelt 
die Möglichkeit, in Diskotheken einen Raucherraum einzurichten, der je-
doch nicht mit einer Tanzfläche ausgestattet sein darf. 

Absatz 3 schafft auch für Spielhallen die Möglichkeit, einen Raucher-
raum einzurichten. Damit wird den Vorgaben des Thüringer Verfassungs-
gerichtshofs vom 5. Dezember 2008 (VerfGH 26/08 und VerfGH 34/08) 
entsprochen, den Spielhallenbetreibern zu erlauben, das Rauchen in ab-
getrennten Nebenräumen im Sinne des § 5 zu gestatten. Der Verweis 
auf Absatz 1 Satz 2 soll hier die gleichen Bedingungen für die Beschaf-
fenheit des Raucherraums gewährleisten.

Der neue Absatz 4 Satz 1 regelt, dass Personen mit nicht vollendetem 
18. Lebensjahr keinen Zutritt zu Raucherräumen haben. Er überträgt da-
mit die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die getränkege-
prägte Kleinraumgastronomie (umgesetzt in § 4 Abs. 4 Nr. 3 und 5) auf 
die Raucherräume in der übrigen Gastronomie. Damit wird einerseits 
der Jugendschutz verbessert und andererseits werden Wettbewerbsver-
zerrungen in der Gastronomie vermieden. Für Spielkasinos und Spiel-
hallen entfällt diese explizit auf Raucherräume bezogene Altersbegren-
zung, da ohnehin nur Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr Zutritt 
zu diesen Einrichtungen haben. 

In Absatz 4 Satz 2 und 3 wird die Kennzeichnungspflicht geregelt, um 
ein hohes Maß an Rechtsklarheit zu schaffen. Im Hinblick auf die Gleich-
behandlung in der Gastronomie ist dabei die Kennzeichnung der Alters-
grenze zum Betreten von Raucherräumen in Mehrraumgaststätten und 
Diskotheken von besonderer Bedeutung. 

Zu Nummer 4:

Zu Buchstabe a:

Zu Doppelbuchstabe aa:

Mit der Einfügung einer neuen Nummer 2 in § 8 Abs. 1 soll erreicht wer-
den, dass ein Verstoß gegen die durch das Gesetz geregelten Kenn-
zeichnungspflichten als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.
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Im Vollzug des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes durch die Ord-
nungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte ist deutlich gewor-
den, dass die Kennzeichnungspflicht von Raucherräumen nach dem bis-
herigen § 5 Satz 2 Halbsatz 1 bislang ungenügend Beachtung fand. § 8 
enthielt keine Regelung, um diese verbindliche Normierung mit Nach-
druck durchzusetzen. 

Zu Doppelbuchstabe bb:

Die Änderungen sind Folgeänderungen aufgrund der Einfügung unter 
Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b:

Die Änderungen sind Folgeänderungen aufgrund der Änderungen un-
ter Buchstabe a.

Zu Artikel 2:

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 
2011 (ThürAGZensG 2011) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) vom 8. Juli 2009, (BGBl. I 
S. 1781) hat der Bundesgesetzgeber die Durchführung einer Bevölke-
rungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2011 an-
geordnet. Der Bundesgesetzgeber hat in diesem Gesetz nicht alle zur 
Realisierung des Zensus 2011 erforderlichen Regelungen getroffen, ins-
besondere überlässt er den Landesgesetzgebern, die Erhebungsstellen 
zu bestimmen und das Nähere zur Organisation der einzelnen im Rah-
men des Zensus 2011 vorzunehmenden Erhebungen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Qualität der Zensusergebnisse zu regeln. 

B. Lösung

Erlass eines Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 
2011, in dem ergänzende Regelungen zum Bundesgesetz und damit die 
erforderlichen organisations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen 
für die Durchführung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszäh-
lung im Jahre 2011 in Thüringen normiert werden. Insbesondere wer-
den festgelegt:
•	 Verpflichtung der kreisfreien Städte und der Landkreise zur örtlichen 

Durchführung des Zensus 2011,
•	 Regelungen zur Einrichtung und Organisation der örtlichen Erhe-

bungsstellen, insbesondere zur Sicherstellung der räumlichen, organi-
satorischen und personellen Trennung von anderen Verwaltungsstel-
len, der Wahrung des Statistikgeheimnisses und des Datenschutzes 
sowie Bestimmung der Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen,

•	 Klarstellung des Zuständigkeitsbereichs des Landesamtes für Statis-
tik bei der Durchführung des Zensus 2011; das Landesamt für Sta-
tistik erhält die Befugnis für die verbindliche Feststellung der amtli-
chen Einwohnerzahlen der Gemeinden und des Landes,

•	 Verpflichtung öffentlicher Stellen zur Übermittlung von Daten an das 
Landesamt für Statistik.

Ursprünglich war beabsichtigt, dass Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnern und im Übrigen die Landkreise zur örtlichen Durchführung 
des Zensus 2011 verpflichtet werden. Dies hätte zur Bildung von 50 Er-
hebungsstellen in Thüringen geführt. Ein aktueller Ländervergleich hat 
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eine bundesweite Entwicklung zu einem grobmaschigen Erhebungsstel-
lennetz gezeigt. Nicht zuletzt aus Kostengesichtspunkten sind nunmehr 
für Thüringen insgesamt 23 Erhebungsstellen vorgesehen.

C. Alternativen

keine

D. Kosten

Die Durchführung des Zensus 2011 wird nach vorläufigen Kostenschät-
zungen der statistischen Ämter der Länder bei den Ländern Gesamt-
kosten in Höhe von etwa 676,7 Millionen Euro verursachen. Der Bund 
wird sich nach § 25 ZensG 2011 am 1. Juli 2011 mit einer Finanzzuwei-
sung in Höhe von 250 Millionen Euro an den Kosten der Länder betei-
ligen. Die Verteilung der Finanzzuweisung erfolgt nach dem jeweiligen 
Aufwand der Länder mittels Verwaltungsvereinbarung, die von der In-
nenministerkonferenz beschlossen wurde.

1. Kosten für das Land

Für das Land entstehen Gesamtkosten von etwa 20 Millionen Euro. Da-
rin sind die bei den Kommunen entstehenden Kosten enthalten. Aus der 
Finanzzuweisung des Bundes erhält Thüringen etwa 6,95 Millionen Euro.

2. Kosten für die Kommunen

In Höhe von etwa 5,8 Millionen Euro entstehen Kosten auf der kommu-
nalen Ebene durch die Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen und den 
Einsatz von Erhebungsbeauftragten. Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen verpflichtet das Land, den Kommunen 
für die Übertragung staatlicher Aufgaben einen angemessenen Mehrbe-
lastungsausgleich zu gewähren.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Innenministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DIE MINISTERPRÄSIDENTIN

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt				  

					     Erfurt, den 16. März 2010

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 
(ThürAGZensG 2011)" 

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 24./25./26. März 2010.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lieberknecht 
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Thüringer Gesetz
zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 

(ThürAGZensG 2011)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Landesamt für Statistik

§	 1 Zuständigkeit des Landesamtes für Statistik
§	 2 Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen

Zweiter Abschnitt
Örtliche Erhebungsstellen

§	 3	 Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen
§	 4	 Leitung der örtlichen Erhebungsstellen
§	 5	 Fachaufsichtsbehörden
§	 6	 Trennung der örtlichen Erhebungsstellen von an-

deren Verwaltungsstellen
§	 7	 Sicherung der Erhebungsunterlagen
§	 8 	 Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen

Dritter Abschnitt 
Erhebungsbeauftragte

§	 9 Bestellung und Aufsicht

Vierter Abschnitt
Datenübermittlungen

§	 10	 Übermittlung von Daten nach § 14 Abs. 2 Satz 3 
ZensG 2011

§	 11	 Übermittlung von Daten durch die nach dem Fi-
nanz- und Personalstatistikgesetz auskunftspflich-
tigen Stellen

§	 12	 Übermittlung von Daten zu Straßenneu- und -um-
benennungen durch die Gemeinden

Fünfter Abschnitt 
Beirat

§	 13	 Beirat

Sechster Abschnitt 
Vollstreckung, Kostenregelung

§	 14	 Zuständigkeiten für die Vollstreckung der Auskunfts-
pflichten

§	 15	 Vollstreckung gegen Behörden und juristische Per-
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Schlussbestimmungen

§	 17	 Gleichstellungsbestimmung
§	 18	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt
Landesamt für Statistik

§ 1
Zuständigkeit des Landesamtes für Statistik

(1) Zuständige Behörde für die Vorbereitung und Durch-
führung des Zensus 2011 und oberste Erhebungsstelle 
ist das Landesamt für Statistik, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Das Landesamt für Statistik stellt die zur Erfüllung der 
Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen erforderlichen 
zentralen Verfahren zur Informations- und Datenverarbei-
tung bereit.

§ 2
Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen

Das Landesamt für Statistik stellt die durch den Zensus 
mit Stand vom 9. Mai 2011 (Berichtszeitpunkt) ermittel-
ten amtlichen Einwohnerzahlen des Landes und der Ge-
meinden fest.

Zweiter Abschnitt
Örtliche Erhebungsstellen

§ 3
Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen

(1) Die örtliche Durchführung des Zensus 2011 obliegt als 
örtlichen Erhebungsstellen
1.	 den kreisfreien Städten und
2.	 den Landkreisen.

(2) Die kreisfreien Städte und Landkreise nehmen die ih-
nen nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben als Aufgaben im 
übertragenen Wirkungskreis wahr. Sie richten im zeitlich 
und sachlich erforderlichen Umfang örtliche Erhebungs-
stellen ein. Um die Vertraulichkeit, Authentizität und Inte-
grität der übertragenen Daten zu garantieren, haben sie 
einen Zugang zu dem Verbindungsnetz im Sinne des Ge-
setzes zur Ausführung von Artikel 91c Abs. 4 des Grund-
gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2706) in 
der jeweils geltenden Fassung zu gewährleisten.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 sind die kreisange-
hörigen Gemeinden verpflichtet, die Landkreise bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

(4) Die örtlichen Erhebungsstellen sind am 1. September 
2010 einzurichten und bis zu dem Zeitpunkt aufrechtzuer-
halten, zu dem das Landesamt für Statistik die Auflösung 
der Erhebungsstelle für zulässig erklärt.

§ 4 
Leitung der örtlichen Erhebungsstellen

Für jede örtliche Erhebungsstelle sind ein Erhebungsstel-
lenleiter sowie ein Stellvertreter zu bestellen. Ihre Namen 
sind zum 1. September 2010 dem Landesamt für Statistik 
schriftlich mitzuteilen. Der Erhebungsstellenleiter hat die 
vorbereitenden Maßnahmen zur Erfüllung der Aufgaben 
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der Erhebungsstelle zu veranlassen, die örtliche Durch-
führung der Erhebungen zu leiten und die Aufsicht über 
das Personal der Erhebungsstelle sowie über die Erhe-
bungsbeauftragten zu führen.

§ 5 
Fachaufsichtsbehörden

(1) Die örtlichen Erhebungsstellen unterliegen der Fach-
aufsicht
1.	 des für Statistik zuständigen Ministeriums als oberste 

Fachaufsichtsbehörde und
2.	 des Landesamtes für Statistik als obere Fachaufsichts-

behörde.

(2) Das Landesamt für Statistik trifft gegenüber den Trägern 
der örtlichen Erhebungsstellen die erforderlichen organi-
satorischen und technischen Anordnungen, insbesonde-
re hinsichtlich der zu verwendenden Erhebungsunterlagen 
einschließlich der Datenträger sowie der zu nutzenden Da-
tenübermittlungswege, des Erhebungsverfahrens und der 
Termin- und Ablaufplanung.

§ 6
Trennung der örtlichen Erhebungsstellen 

von anderen Verwaltungsstellen

(1) Die örtlichen Erhebungsstellen sind für die Dauer der 
Bearbeitung und Aufbewahrung von Einzelangaben räum-
lich und organisatorisch von anderen Verwaltungsstellen zu 
trennen, gegen den Zutritt unbefugter Personen zu schüt-
zen und mit eigenem Personal auszustatten. Die Erhe-
bungsstelle muss aus einem abgeschotteten Bereich und 
einem davon räumlich getrennten Auskunftsbereich für 
Rückfragen bestehen.

(2) Zutritt zu dem abgeschotteten Bereich der örtlichen 
Erhebungsstelle dürfen nur die dort tätigen Personen, die 
von der Erhebungsstelle bestellten Erhebungsbeauftrag-
ten, der Oberbürgermeister beziehungsweise der Land-
rat und die für die Fachaufsicht zuständigen Bediensteten 
der Fachaufsichtsbehörden haben. Der Oberbürgermeis-
ter beziehungsweise der Landrat darf keinen Einblick in 
Unterlagen nehmen, die statistische Einzelangaben ent-
halten. Auskunftspflichtige dürfen lediglich Zutritt zu dem 
Auskunftsbereich haben. Bei Unglücksfällen können auch 
die dabei eingesetzten Helfer Zutritt erhalten. Technisches 
Personal darf die Räumlichkeiten der örtlichen Erhebungs-
stellen nur betreten, wenn Personal der Erhebungsstel-
le anwesend ist oder auf andere Weise sichergestellt ist, 
dass kein Einblick in ausgefüllte Erhebungsunterlagen ge-
nommen werden kann. Das Nähere zur Regelung der Zu-
gangsberechtigung ist in der nach Absatz 4 zu erlassen-
den Dienstanweisung festzulegen.

(3) Bei der Verarbeitung von Einzelangaben in Datenverar-
beitungsanlagen ist die Abschottung dieser Daten gegen-
über anderen Verwaltungsdaten und ihre Zweckbindung 
durch zusätzliche organisatorische, personelle und techni-
sche Maßnahmen der Datensicherung nach Maßgabe des 
§ 20 Abs. 3 des Thüringer Statistikgesetzes (ThürStatG) 
vom 21. Juli 1992 (GVBl. S. 368) in der jeweils geltenden 
Fassung zu gewährleisten.
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(4) Der Oberbürgermeister beziehungsweise der Landrat 
legt für die örtliche Erhebungsstelle die zur Durchführung 
nach den Absätzen 1 bis 3 erforderlichen Maßnahmen in 
einer schriftlichen Dienstanweisung fest. Diese muss min-
destens folgende Regelungen enthalten:
1.	 Bestimmung der Räumlichkeiten für die Erhebungs-

stelle,
2.	 Maßnahmen zur Sicherung dieser Räumlichkeiten ge-

gen unbefugten Zutritt,
3.	 Zugangsberechtigung zu den Räumlichkeiten der Er-

hebungsstelle,
4.	 Maßnahmen zur Kontrolle der Zugangsberechtigung,
5.	 Geschäftsverteilung, Vertretung und Dienstaufsicht in 

der Erhebungsstelle,
6.	 organisatorische, personelle und technische Maßnah-

men der Datensicherung bei der Verarbeitung von Ein-
zelangaben in Datenverarbeitungsanlagen, soweit die 
Sicherungsvorkehrungen im Zuständigkeitsbereich der 
kreisfreien Stadt oder des Landkreises zu treffen sind.

Die erlassenen Dienstanweisungen sind dem Landes-
amt für Statistik bis spätestens zum 30. Oktober 2010 zu 
übermitteln.

(5) Die in den örtlichen Erhebungsstellen tätigen Personen 
müssen Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit 
bieten. Während der Tätigkeit in der Erhebungsstelle dür-
fen sie nicht mit anderen Aufgaben des Verwaltungsvoll-
zugs betraut werden. Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit ge-
wonnenen Erkenntnisse über Auskunftspflichtige während 
und nach ihrer Tätigkeit in der Erhebungsstelle nicht in an-
deren Verfahren oder für andere Zwecke verwenden oder 
offenbaren. Beschäftigte von Ordnungs-, Bau-, Einwoh-
nermelde-, Steuer- und Sozialämtern dürfen nicht in den 
örtlichen Erhebungsstellen tätig werden. Die in den örtli-
chen Erhebungsstellen tätigen Personen sind vom Ober-
bürgermeister beziehungsweise dem Landrat vor dem Be-
ginn ihrer Tätigkeit über die Beachtung der gesetzlichen 
Gebote und Verbote zur Sicherung des Datenschutzes zu 
belehren und auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses 
schriftlich zu verpflichten.

(6) Sind bei kreisfreien Städten und Landkreisen eige-
ne Statistikstellen nach § 20 ThürStatG eingerichtet, so 
können diese die Aufgaben der örtlichen Erhebungsstel-
le wahrnehmen, sofern die Regelungen für örtliche Erhe-
bungsstellen nach diesem Gesetz beachtet werden.

§ 7
Sicherung der Erhebungsunterlagen

(1) Für die örtliche Erhebungsstelle ist eine eigene Postan-
schrift einzurichten. Alle erkennbar für die örtliche Erhe-
bungsstelle bestimmten Eingänge sind dieser unverzüg-
lich und ungeöffnet zuzuleiten.

(2) Die Erhebungsbeauftragten (§ 9) haben die Fragebö-
gen mit Einzelangaben so zu handhaben und aufzube-
wahren, dass Einzelangaben Unbefugten nicht bekannt 
werden. Sie haben die ausgefüllten Fragebögen unver-
züglich nach Abschluss der Erhebung der örtlichen Erhe-
bungsstelle auszuhändigen.

(3) Die örtlichen Erhebungsstellen haben alle Erhebungs-
unterlagen, die Einzelangaben enthalten, sicher aufzube-
wahren. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Erhe-
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bungsunterlagen während und außerhalb der Dienstzeit 
Unbefugten nicht zugänglich sind.

(4) Erhebungsunterlagen, die Einzelangaben enthalten, 
dürfen nicht vervielfältigt werden, soweit dies nicht zur 
Durchführung eines Rechtsbehelfsverfahrens oder ei-
nes Verwaltungsvollstreckungsverfahrens erforderlich ist.

(5) Die örtlichen Erhebungsstellen haben innerhalb der 
vorgegebenen Fristen die ausgefüllten Fragebögen so-
wie alle sonstigen Erhebungsunterlagen, die Einzelanga-
ben enthalten, zur Abholung durch das Landesamt für Sta-
tistik bereitzustellen.

(6) Die örtlichen Erhebungsstellen sind nicht befugt, Aus-
wertungen der erhobenen Daten selbst vorzunehmen oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen.

§ 8 
Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen

(1) Bei der Erhebung der Daten nach § 6 des Zensusgeset-
zes 2011 (ZensG 2011) vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) 
in der jeweils geltenden Fassung übernehmen die örtlichen 
Erhebungsstellen insbesondere Aufgaben im Rahmen der 
Feststellung der Auskunftspflichtigen, der Überprüfung 
und Klärung von Zweifelsfällen und der ersatzweisen Be-
fragung von Bewohnern bei Antwortausfällen. Die ermit-
telten Angaben und die eingegangenen Erhebungsunter-
lagen übermitteln die örtlichen Erhebungsstellen an das 
Landesamt für Statistik.

(2) Die örtlichen Erhebungsstellen führen die Erhebungen 
nach den §§ 7 und 8 ZensG 2011 durch und haben da-
bei insbesondere
1.	 die Erreichbarkeit für Anfragen von Auskunftspflichti-

gen und Erhebungsbeauftragten zu sichern,
2.	 die Anschriften den einzelnen Erhebungsbeauftragten 

zuzuordnen (Bildung von Bezirken),
3.	 die Vorbegehung der Großanschriften zu koordinie-

ren, die Organisationspapiere zu erstellen und die Er-
hebungsunterlagen bereitzustellen,

4.	 die zu Befragenden über die Erhebungen zu unterrich-
ten und zur Auskunft aufzufordern, soweit Auskunfts-
pflicht besteht,

5.	 erforderlichenfalls die Auskunftspflichtigen durch Her-
anziehungsbescheid zur Erfüllung der Auskunftspflich-
ten aufzufordern,

6.	 erforderlichenfalls die Auskunftspflichten nach den Be-
stimmungen des Thüringer Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 5. Fe-
bruar 2009 (GVBl. S. 24) in der jeweils geltenden 
Fassung zu vollstrecken,

7.	 auftretende Unstimmigkeiten zu klären sowie unvoll-
ständig oder fehlerhaft ausgefüllte Erhebungsunterla-
gen durch Nachfrage bei den Befragten zu ergänzen 
oder zu berichtigen,

8.	 die Entgegennahme der Erhebungsunterlagen von den 
Erhebungsbeauftragten sicher zu stellen sowie die Aus-
kunftseingänge zu registrieren,

9.	 die Erhebungsunterlagen auf Vollzähligkeit und Voll-
ständigkeit zu prüfen und innerhalb der vorgegebenen 
Fristen zur Abholung durch das Landesamt für Statis-
tik bereitzustellen,
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10.	die vollzählige Erfassung und vollständige Befragung 
der Erhebungseinheiten zu bestätigen,

11.	die Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftrag-
ten abzurechnen.

(3) Bei der ergänzenden Ermittlung von Anschriften von 
Gebäuden mit Wohnraum und bewohnten Unterkünften 
führen die örtlichen Erhebungsstellen Begehungen nach 
§ 14 Abs. 3 ZensG 2011 durch, soweit durch das Landes-
amt für Statistik keine Aufklärung erzielt werden konnte. 
Die Ergebnisse dieser Klärung übermitteln die örtlichen Er-
hebungsstellen an das Landesamt für Statistik.

(4) Die Erhebung nach § 15 Abs. 3 und 4 ZensG 2011 füh-
ren die örtlichen Erhebungsstellen durch, soweit ein schrift-
liches Verfahren nicht erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Sie übermitteln die Ergebnisse der Erhebung an 
das Landesamt für Statistik.

(5) Die örtlichen Erhebungsstellen führen die Erhebung 
nach § 16 ZensG 2011 durch. Sie übermitteln die Ergeb-
nisse der Erhebung an das Landesamt für Statistik.

Dritter Abschnitt 
Erhebungsbeauftragte

§ 9 
Bestellung und Aufsicht

(1) Die örtlichen Erhebungsstellen haben die für die Durch-
führung der Erhebungen nach § 8 benötigten Erhebungs-
beauftragten anzuwerben, auszuwählen, zu bestellen, auf 
die Wahrung des Statistikgeheimnisses und des Daten-
schutzes schriftlich zu verpflichten und über ihre Rechte 
und Pflichten zu belehren. Für die Auswahl, den Einsatz 
und die Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftrag-
ten gilt § 11 Abs. 1, 3 Satz 3 und 4 sowie Abs. 4 ZensG 
2011. Die kreisfreien Städte und Landkreise sind zustän-
dig für die Festsetzung der Entschädigung für die ehren-
amtlichen Erhebungsbeauftragten.

(2) Dem Landesamt für Statistik obliegen die Aufgaben 
nach Absatz 1, soweit es als oberste Erhebungsstelle selbst 
Erhebungsbeauftragte einsetzt.

(3) Zur Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit als Er-
hebungsbeauftragter sind alle Bürger im Sinne des § 11 
Abs. 2 ZensG 2011, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, verpflichtet. Zu befreien ist, wem eine solche Tätig-
keit aus wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann. 
Als wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn 
der Verpflichtete durch sein Alter, seine Berufs- und Famili-
enverhältnisse, seinen Gesundheitszustand oder sonstige 
in seiner Person liegenden Umstände an der Übernahme 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit nach § 11 Abs. 2 ZensG 
2011 verhindert ist. Die Gemeinden benennen der örtlichen 
Erhebungsstelle ihres Landkreises oder dem Landesamt 
für Statistik auf Ersuchen Bürger zur Bestellung als Erhe-
bungsbeauftragte.

(4) Die Erhebungsbeauftragten unterstehen bei den in Ab-
satz 1 genannten Erhebungen dem Weisungsrecht der 
örtlichen Erhebungsstelle. Die örtlichen Erhebungsstellen 
betreuen insoweit die Erhebungsbeauftragten und beauf-
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sichtigen ihre Tätigkeit. Im Fall des Absatzes 2 hat das Lan-
desamt für Statistik diese Rechte und Pflichten.

(5) Die örtlichen Erhebungsstellen sind verpflichtet, die in 
Absatz 1 genannten Erhebungsbeauftragten nach den Vor-
gaben des Landesamtes für Statistik zu schulen, die Schu-
lung und die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der 
Erhebungsbeauftragten nach § 17 Abs. 1 ZensG 2011 zu 
dokumentieren und diese Dokumentation an das Landes-
amt für Statistik zu übermitteln. Die Schulungsunterlagen 
werden vom Landesamt für Statistik zur Verfügung gestellt.

(6) Die örtlichen Erhebungsstellen dürfen insbesondere zur 
Zuweisung von Aufgabenpensen, zur Wahrnehmung von 
Kontrollfunktionen und zur Berechnung von Aufwandsent-
schädigungen personenbezogene Daten der Erhebungs-
beauftragten speichern und mit statistischen Daten nach 
§ 8 verknüpfen.

Vierter Abschnitt
Datenübermittlungen

§ 10
Übermittlung von Daten nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 ZensG 2011

Zur Prüfung der Anschriften nach § 14 Abs. 1 ZensG 2011 
sind die für die Bauleitplanung zuständigen Stellen ver-
pflichtet, dem Landesamt für Statistik auf Anforderung die 
erforderlichen Daten zu übermitteln.

§ 11
Übermittlung von Daten durch die nach dem 

Finanz- und Personalstatistikgesetz 
auskunftspflichtigen Stellen

Die nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Finanz- und Personalsta-
tistikgesetzes (FPStatG) in der Fassung vom 22. Febru-
ar 2006 (BGBl. I S. 438) in der jeweils geltenden Fassung 
auskunftspflichtigen Stellen, soweit es sich dabei nicht um 
Bundesbehörden oder Erhebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 FPStatG handelt, an denen das Land unmittelbar 
oder mittelbar mit mehr als der Hälfte des Nennkapitals 
oder Stimmrechts beteiligt ist, übermitteln dem Landes-
amt für Statistik für das in einem unmittelbaren Dienst- 
oder Dienstordnungsverhältnis stehende Personal der in 
§ 2 Abs. 1 FPStatG mit Ausnahme der in § 12 Abs. 2 FP-
StatG genannten Erhebungseinheiten zum Berichtszeit-
punkt innerhalb von drei Monaten elektronisch die in § 5 
Satz 1 ZensG 2011 genannten Daten. Bei Personal der Er-
hebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 10 FPStatG 
umfasst die Datenübermittlung zu den Merkmalen nach 
§ 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c ZensG 2011 auch das Kapitel.

§ 12 
Übermittlung von Daten zu Straßenneu- und 

-umbenennungen durch die Gemeinden

(1) Die Gemeinden übermitteln dem Landesamt für Statis-
tik zur Evidenthaltung des Anschriften- und Gebäuderegis-
ters auf Anforderung alle in ihrem Zuständigkeitsbereich 
ab dem 1. Januar 2008 bis zur Anforderung wirksam ge-
wordenen Straßenneu- und -umbenennungen.
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(2) Alle weiteren Straßenneu- und -umbenennungen im 
Zeitraum zwischen der Anforderung zur Übermittlung und 
dem 9. August 2011 sind durch die Gemeinden unaufge-
fordert und umgehend an das Landesamt für Statistik zu 
übermitteln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die Ver-
gabe neuer Hausnummern (Neunummerierung) bei gleich-
bleibenden Straßennamen.

Fünfter Abschnitt 
Beirat

§ 13
Beirat

Das Landesamt für Statistik bestellt zur Begleitung des 
Zensus 2011 in Thüringen einen Beirat, der grundsätzliche 
Fragen der Durchführung dieses Gesetzes, insbesonde-
re der Organisation und Zusammenarbeit, berät. Mitglie-
der sind je ein Vertreter des Thüringischen Landkreistags, 
des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, sowie der 
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
der Präsident des Landesamtes für Statistik. Der Präsi-
dent des Landesamtes für Statistik übt den Vorsitz im Bei-
rat aus und ist verpflichtet, auf Antrag eines Mitglieds den 
Beirat einzuberufen.

Sechster Abschnitt
Vollstreckung, Kostenregelung

§ 14 
Zuständigkeiten für die Vollstreckung 

der Auskunftspflichten

Für die Vollstreckung der Auskunftspflichten nach § 18 
Abs. 1 und 3 bis 7 ZensG 2011 mit Ausnahme der Aus-
kunftspflicht zu den Stichproben nach § 17 Abs. 2 und 3 
ZensG 2011 sind die Körperschaften zuständig, bei denen 
örtliche Erhebungsstellen eingerichtet sind. Im Übrigen gilt 
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürStatG. Die §§ 23 und 24 des Bundes-
statistikgesetzes vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565) 
in der jeweils geltenden Fassung finden keine Anwendung.

§ 15
Vollstreckung gegen Behörden 

und juristische Personen des öffentlichen Rechts

Die Vollstreckung von Auskunftspflichten nach dem Zen-
susgesetz 2011 gegen Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts ist nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes zulässig.

§ 16
Kostenregelung

Das Land gewährt den kreisfreien Städten und den Land-
kreisen mit örtlicher Erhebungsstelle für die mit diesem Ge-
setz verbundenen Mehrbelastungen einen angemessenen 
finanziellen Ausgleich. Dieser bemisst sich nach den durch-
schnittlichen Personal- und Sachkosten, die durch die Er-
füllung der nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 
erhöhend anfallen. Der Mehrbelastungsausgleich setzt sich 
zusammen aus einem Grundbetrag für die Errichtung und 
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den Betrieb der örtlichen Erhebungsstellen und einem auf-
wandsbezogenen variablen Betrag, insbesondere für die 
Durchführung der Haushaltsstichprobe, für die Klärung bei 
der Gebäude- und Wohnungszählung und für Erhebungen 
in Sonderbereichen. Für die Errichtung der Erhebungsstel-
len erfolgt eine Vorauszahlung. Das für Statistikwesen zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, den Mehrbelastungs-
ausgleich und die Vorauszahlung nach den Sätzen 1 bis 4 
durch Rechtsverordnung zu regeln.

Siebter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 17
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 9. Mai 2016 außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

1. Ausgangslage

Mit dem Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) vom 8. Juli 2009 (BGBl. I 
S.  1781) hat der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Bevölke-
rungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2011 an-
geordnet.

Das Zensusgesetz 2011 dient der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 
763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13. August 2008, 
S. 14), die gemeinschaftsweite Volks- und Wohnungszählungen für das 
Jahr 2011 vorschreibt.

Der Zensus ist außerdem national wie international ein wesentliches Fun-
dament der Statistik. Er liefert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstä-
tigkeit und Wohnsituation, auf denen alle politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Planungsprozesse beim Bund, den Ländern und 
den Gemeinden sowie das statistische Gesamtsystem, beispielsweise 
die Fortschreibungsgrundlagen und Grundlagen für Stichprobenerhe-
bungen, aufbauen.

Die letzten Volkszählungen fanden in der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 1987 und in der Deutschen Demokratischen Republik im Jah-
re 1981 statt. Eine separate Gebäude- und Wohnungszählung im Jahr 
1995 wurde nur im Bereich der neuen Bundesländer durchgeführt. Da 
die fortgeschriebenen Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahlen 
und die darauf aufbauenden Statistiken mit wachsendem Abstand zu 
den letzten Volkszählungen immer ungenauer werden, ermöglicht der 
neue Zensus, verlässliche Bevölkerungszahlen und weitere Grundda-
ten für politische und wirtschaftliche Entscheidungen und Planungen in 
Deutschland zu ermitteln.

Als Alternative zu einer herkömmlichen Volkszählung durch Befragung der 
Bevölkerung haben die statistischen Ämter des Bundes und der Länder in 
Umsetzung einer Entschließung des Deutschen Bundestags zum Volks-
zählungsgesetz 1987 (Bundestagsdrucksache 10/3843) einen register-
gestützten Zensus entwickelt. Der Methodenwechsel hin zu einem weit-
gehend registergestützten Zensus wird insbesondere durch die seit dem 
letzten Zensus eingetretenen Fortschritte im Bereich der Informations-
technologie und ihrem Einsatz in der öffentlichen Verwaltung ermöglicht.

Der registergestützte Zensus besteht aus einer Kombination von fünf 
Elementen:
-	 Auswertung der Melderegister,
-	 Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit sowie von Da-

teien zum Personalbestand der öffentlichen Hand,
-	 postalische Befragung der Gebäude- und Wohnungseigentümer zur 

Gewinnung der Wohnungs- und Gebäudedaten,
-	 Stichproben zur Sicherung der Datenqualität und zur Erfassung wei-

terer, beispielsweise erwerbs- und bildungsstatistischer Erhebungs-
merkmale bei der Bevölkerung,

-	 Befragung der Verwalter oder Bewohner von Gemeinschaftsunter-
künften, Anstalten, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen, d. h. 
von maximal zwei Millionen Personen.
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Das Zensusgesetz 2011 legt die Datenerhebungen zum Zensus auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 fest, bestimmt den Be-
richtszeitpunkt, regelt die Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie die Aus-
führungsbestimmungen zur Auskunftspflicht, Zusammenführung, Lö-
schung und Aufbewahrung der Daten.

Regelungen zu Organisations- und Verfahrensfragen, die für die Durch-
führung des Zensus notwendig sind, hat der Bund jedoch wegen der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung weitgehend den Ländern 
überlassen. Nach § 1 Abs. 1 ZensG 2011 wird der Zensus als Bundes-
statistik durchgeführt. Dem Grundsatz des Artikels 83 des Grundgeset-
zes (GG) folgend führen die Länder die Bundesstatistiken als eigene 
Angelegenheit aus. Es obliegt daher nach Artikel 84 Abs. 1 Satz 1 GG 
grundsätzlich auch den Ländern, die Einrichtung von Behörden zu be-
stimmen und das Verwaltungsverfahren zu regeln.

2. Wesentlicher Inhalt

Das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 ent-
hält die zur Durchführung des registergestützten Zensus im Jahre 2011 
in Thüringen notwendigen ergänzenden Bestimmungen und stellt so si-
cher, dass die im Rahmen des Zensus 2011 anfallenden Arbeiten ar-
beitsteilig vom Landesamt für Statistik und von örtlichen Erhebungsstel-
len, die bei den kreisfreien Städten und den Landkreisen eingerichtet 
werden, erledigt werden können.

Ausgangsnorm ist dabei § 10 ZensG 2011. Danach können die Län-
der zur Durchführung der Erhebungen nach den §§ 6 bis 8 sowie 14 
bis 16 ZensG 2011 Erhebungsstellen einrichten, die räumlich, organisa-
torisch und personell von anderen Verwaltungsstellen zu trennen sind. 
Den Erhebungsstellen können auch Aufgaben übertragen werden, die 
nach dem Zensusgesetz 2011 von den statistischen Ämtern der Län-
der zu erfüllen sind.

Entsprechend dieser in § 10 ZensG 2011 vorgesehenen Möglichkeit ent-
hält das vorliegende Gesetz Regelungen zur Übertragung von Aufga-
ben auf die kreisfreien Städte und die Landkreise.

Die örtlichen Erhebungsstellen haben die vom Bundesverfassungsgericht 
in seinem (Volkszählungs-)Urteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65 
S. 1) aufgestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen zum Schutze 
des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung zu erfüllen. Hierzu 
dienen Vorschriften zur Abschottung der örtlichen Erhebungsstellen in 
räumlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht von den übrigen 
Stellen des Verwaltungsvollzugs und Regelungen zur Sicherung des für 
die amtliche Statistik konstituierenden Statistikgeheimnisses.

Das Landesamt für Statistik nimmt eine zentrale Stellung auf dem Ge-
biet der amtlichen Statistik ein. Deshalb ist es für die Durchführung des 
Zensus 2011 zuständig, soweit nicht Aufgaben den kreisfreien Städten 
und Landkreisen zugewiesen sind. Es wird klargestellt, dass das Lan-
desamt für Statistik zuständige Behörde für die Feststellung der amtli-
chen Einwohnerzahlen des Landes und der Gemeinden ist.

Neben weiteren ergänzenden organisations- und verfahrensrechtlichen 
Regelungen, sind außerdem Regelungen zur Übermittlung von Daten 
öffentlicher Stellen an das Landesamt für Statistik enthalten, die der 
Bundesgesetzgeber wegen des Verbots der bundesgesetzlichen Auf-
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gabenübertragung auf Gemeinden und Gemeindeverbände nach Arti-
kel 84 Abs. 1 Satz 7 GG nicht im Zensusgesetz 2011 aufgenommen hat.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Zuständigkeit des Landesamtes für Statistik):

Zu Absatz 1:

Die Regelung weist die Zuständigkeit für die Durchführung des Zensus 
2011 entsprechend der Regelung in § 1 Abs. 1 ZensG 2011 grundsätz-
lich dem Landesamt für Statistik zu.

Zu Absatz 2: 

Zur Erfüllung der den örtlichen Erhebungsstellen nach diesem Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben ist der Einsatz von speziellen Verfahren zur In-
formations- und Datenverarbeitung notwendig, die vom Landesamt für 
Statistik über den Statistischen Verbund zur Verfügung gestellt werden. 
Die für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 erforderli-
che IT-Infrastruktur wird arbeitsteilig von den statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder entwickelt und bereitgestellt. Nach den Grund-
sätzen der zentralen Datenverarbeitung und Datenhaltung übernimmt im 
Statistischen Verbund jeweils ein statistisches Amt den IT-Betrieb eines 
Teilprojekts mit entsprechender Rechnerleistung (einschließlich zentraler 
Datenhaltung) und bietet den anderen statistischen Ämtern einen Online-
zugriff auf das jeweilige Verfahren. Der zentralen Datenverarbeitung und 
Datenhaltung müssen sich alle statistischen Ämter anschließen, um den 
größtmöglichen Nutzen erzielen zu können. Die arbeitsteilige IT-Produk-
tion in Form der zentralen Datenverarbeitung und Datenhaltung ermög-
licht eine effiziente und effektive Durchführung des Zensus 2011. Durch 
eine Verteilung der Arbeiten auf verschiedene Standorte werden auch 
die Projektrisiken minimiert und die Datensicherheit optimiert. Die vorge-
sehene Arbeitsweise setzt voraus, dass auch die örtlichen Erhebungs-
stellen über die zur Verfügung gestellten Verfahren zur Informations- 
und Datenverarbeitung an diese IT-Infrastruktur angeschlossen werden.

Zu § 2 (Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen):

Die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen für Bund, Länder und 
Gemeinden ist nach § 1 Abs. 3 ZensG 2011 zentraler Zweck des Zen-
sus. Der Zensus ist damit auch die Ausgangsbasis für die Fortschrei-
bung der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Familienstand und Deut-
schen oder Ausländern entsprechend dem Bevölkerungsstatistikgesetz 
in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Die amtlichen Einwohnerzahlen dienen außerdem in 
vielen weiteren Bereichen, beispielsweise beim horizontalen und verti-
kalen Finanzausgleich sowie bei der Einteilung der Wahlkreise als maß-
gebliche Bemessungsgrundlagen.

§ 2 legt fest, dass das Landesamt für Statistik die zuständige Behörde 
zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen des Landes und der Ge-
meinden zum Berichtszeitpunkt, dem Stichtag des Zensus, am 9. Mai 
2011 (§ 1 Abs. 1 ZensG 2011) ist. Bereits nach der allgemeinen Rege-
lung in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Thüringer Statistikgesetzes (Thür-
StatG) vom 21. Juli 1992 (GVBl. S. 368) in der jeweils geltenden Fas-
sung gehört es zu den zentralen Aufgaben des Landesamtes für Statistik 
EG-, Bundes- und Landesstatistiken zu erheben, aufzubereiten und die 
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statistischen Ergebnisse zusammenzustellen, auszuwerten, darzustel-
len und zu veröffentlichen.

Durch die Regelung zu § 2 erhält das Landesamt für Statistik die ma-
terielle Befugnis, die amtlichen Einwohnerzahlen des Landes und der 
Gemeinden verbindlich festzustellen und im Falle der Einwohnerzahlen 
der Gemeinden ein damit korrespondierendes Recht zur Feststellung 
durch Verwaltungsakt. Werden die amtlichen Einwohnerzahlen der Ge-
meinden durch Verwaltungsakt festgestellt, kommt den Gemeinden nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Interesse die-
ser gesicherten Datenbasis die Obliegenheit zu, im Beanstandungsfall 
die festgestellte Einwohnerzahl fristgerecht gerichtlich überprüfen zu las-
sen (BVerwG, Beschluss vom 17. März 1992, Az. 7 B 24/92). Die end-
gültige amtliche Einwohnerzahl des Landes steht mit Bestandskraft der 
Bescheide des Landesamtes für Statistik zur Feststellung der Einwoh-
nerzahlen der Gemeinden fest.

Zu § 3 (Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen):

Die mit dem Zensus 2011 zusammenhängenden umfangreichen Erhe-
bungen erfordern den Rückgriff auf die verwaltungstechnische Hilfe der 
Kommunen. Auch bei früheren Volks- und Wohnungszählungen wirk-
ten die Kommunen bei der Vorbereitung, Organisation und Durchfüh-
rung der anfallenden Erhebungen maßgeblich mit. Deren Kenntnisse 
vor Ort und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern waren Voraus-
setzung für das Gelingen der Zählungen und die hohe Qualität der Er-
gebnisse. Aus diesen Gründen bedarf auch der registergestützte Zen-
sus 2011 der Mitwirkung der Kommunen.

Zu Absatz 1:

Die Aufgabe der örtlichen Durchführung des Zensus 2011 wird den kreis-
freien Städten und den Landkreisen übertragen.

Zu Absatz 2:

Die Regelung weist die den kreisfreien Städten und Landkreisen über-
tragene Aufgabe der örtlichen Durchführung des Zensus 2011 als Auf-
gaben im übertragenen Wirkungskreis nach § 3 Abs. 1 und § 88 Abs. 1 
der Thüringer Kommunalordnung aus. Der Oberbürgermeister bezie-
hungsweise der Landrat erledigt die Angelegenheiten des übertrage-
nen Wirkungskreises nach § 29 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beziehungsweise 
§ 107 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO in eigener Zuständigkeit. Die örtlichen Erhe-
bungsstellen sind unselbständige Organisationseinheiten der Gebiets-
körperschaften. Eine Zusammenarbeit nach dem Thüringer Gesetz über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
Das bundesweit verfügbare IT-Verbindungsnetz (Deutschland-Online-
Infrastruktur - DOI) garantiert Vertraulichkeit, Authentizität und Integ-
rität der übertragenen Daten. In den örtlichen Erhebungsstellen ist ein 
solcher Anschluss sicherzustellen. Das Landesnetz gewährleistet auch 
diesen Zugang.

Zu Absatz 3:

Die Gemeinden, bei denen keine örtlichen Erhebungsstellen eingerich-
tet sind, sind verpflichtet, ihren Landkreis bei dessen Tätigkeit im Wege 
der Amtshilfe zu unterstützen. So können die besonderen Ortskenntnis-
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se der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2011 genutzt wer-
den. Die Unterstützung wird hauptsächlich darin bestehen, den örtlichen 
Erhebungsstellen auf Ersuchen Personen für die Übernahme der Tätig-
keit eines Erhebungsbeauftragten zu benennen.

Zu Absatz 4:

In Absatz 4 wird unter anderem bestimmt, dass die örtlichen Erhebungs-
stellen zum 1. September 2010 einzurichten sind. Zu diesem Zeitpunkt 
beginnen ihre Arbeiten (beispielsweise Vorerhebungen für die Gebäu-
de- und Wohnungszählung). Das Ende der Aufgabenerfüllung und damit 
die Auflösung der Erhebungsstellen kann derzeit wegen der Komplexität 
des Zensus nicht konkret bestimmt werden. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die örtlichen Erhebungsstellen längstens bis zum 30. Ap-
ril 2012 zu betreiben sind.

Zu § 4 (Leitung der örtlichen Erhebungsstellen):

Für jede örtliche Erhebungsstelle sind ein Erhebungsstellenleiter sowie 
ein Stellvertreter zu bestellen. Diese Personen werden durch das Lan-
desamt für Statistik geschult, um sie zur Leitung der Erhebungsstelle 
und zur Anleitung der Erhebungsbeauftragten zu befähigen. Der Erhe-
bungsstellenleiter hat zunächst die vorbereitenden Maßnahmen zur Erfül-
lung der Aufgaben der Erhebungsstelle zu veranlassen. Hierzu gehören 
etwa die Personalgewinnung und die Ausstattung der Erhebungsstelle 
mit den erforderlichen Sachmitteln, insbesondere Personalcomputer und 
Internetanschluss. Außerdem hat der Erhebungsstellenleiter die örtliche 
Durchführung der Erhebungen zu leiten. Er nimmt die Aufsicht über das 
Erhebungsstellenpersonal und die von der örtlichen Erhebungsstelle 
bestellten Erhebungsbeauftragten wahr. Der Erhebungsstellenleiter hat 
auch darauf zu achten, dass alle durch Rechtsvorschrift oder Dienstan-
weisung vorgesehenen Schutzvorkehrungen zur Wahrung des Statistik-
geheimnisses eingehalten werden.

Zu § 5 (Fachaufsichtsbehörden):

§ 5 regelt die Fachaufsicht bei den Aufgaben im übertragenen Wirkungs-
kreis.

Zu Absatz 1:

Die Fachaufsicht beim Zensus 2011 wird bei dem für Statistik zustän-
digen Ministerium als oberste Fachaufsichtsbehörde und beim Landes-
amt für Statistik als obere Fachaufsichtsbehörde angesiedelt. Damit ist 
die Fachaufsicht zweistufig gestaltet.

Zu Absatz 2:

Die Regelung stellt klar, dass das Landesamt für Statistik entsprechend 
seiner zentralen Stellung bei der Koordination und Durchführung des Zen-
sus 2011 die erforderlichen organisatorischen und technischen Anord-
nungen, insbesondere hinsichtlich der zu verwendenden Erhebungsun-
terlagen, des Erhebungsverfahrens und der Termin- und Ablaufplanung 
trifft. In diesem Zusammenhang klärt das Landesamt für Statistik unter 
anderem auch, welche Mindestanforderungen hinsichtlich der Räum-
lichkeiten und der organisatorischen Trennung sowie zur Sicherung der 
Daten notwendig sind.
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Zu § 6 (Trennung der örtlichen Erhebungsstellen von anderen Verwal-
tungsstellen): 

§ 6 folgt im Wesentlichen den in § 10 Abs. 2 ZensG 2011 und den in 
§ 21 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 und 3 ThürStatG ent-
haltenen Bestimmungen zur Abschottung der Erhebungsstellen von an-
deren Verwaltungsstellen.

Diese Regelungen setzen die Anforderungen des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 um. In dieser grundlegen-
den Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht dargelegt, dass 
es zur Sicherung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung be-
sonderer Vorkehrungen für Durchführung und Organisation der Datener-
hebung und Datenverarbeitung bedarf. Von besonderer Bedeutung sind 
hiernach wirksame Abschottungsregelungen nach außen, insbesondere 
ist die strikte Geheimhaltung der zu statistischen Zwecken erhobenen 
Einzelangaben unverzichtbar. Außerdem sind geeignete Vorkehrungen 
zu treffen, um die Trennung von Statistik und Verwaltungsvollzug sicher-
zustellen (informationelle Gewaltenteilung).

Zu Absatz 1:

Die Erhebungsstelle muss nach Absatz 1 mit eigenen Räumen ausge-
stattet sein, die gegen den Zutritt unbefugter Personen gesichert sind, 
als eine von anderen Verwaltungsstellen der Körperschaft, bei der die 
Erhebungsstelle eingerichtet ist, getrennte Dienststelle organisiert sein 
und mit eigenem Personal ausgestattet sein, das während der Tätigkeit 
in der Erhebungsstelle keine anderen Aufgaben des Verwaltungsvoll-
zugs wahrnehmen darf.

Die räumliche, organisatorische und personelle Trennung gilt für die ge-
samte Dauer der Verarbeitung von Einzelangaben. In der Erhebungsstel-
le dürfen keine anderen Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden. 
Eine hiervon abweichende Regelung würde den im Volkszählungsurteil 
des Bundesverfassungsgerichts festgelegten Grundsätzen der Trennung 
von Statistik und Verwaltung widersprechen. Für Rückfragen der Aus-
kunftspflichtigen sowie zur Abgabe der Erhebungsunterlagen muss ein 
Auskunftsbereich bei der Erhebungsstelle eingerichtet werden, so dass 
eine Einsichtnahme in Erhebungsunterlagen nicht möglich ist.

Zu Absatz 2:

Die Beschränkung des Zutritts zu den Räumlichkeiten der örtlichen Er-
hebungsstelle dient der Sicherung des Prinzips der räumlichen Tren-
nung. Zugangsberechtigt sind nur die in Absatz 2 genannten Personen. 
Das Recht des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
seiner Beauftragten auf Zutritt nach § 38 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Thürin-
ger Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 
S. 276) in der jeweils geltenden Fassung zu den Diensträumen öffentli-
cher Stellen im Rahmen seiner Kontrollbefugnis bleibt davon unberührt. 
Bei Unglücksfällen können auch die dabei eingesetzten Rettungshelfer 
Zutritt erhalten. Technisches Personal (beispielsweise Reinigungskräf-
te, Handwerker und DV-Techniker) darf die Räumlichkeiten der örtlichen 
Erhebungsstellen nur betreten, wenn Personal der Erhebungsstelle an-
wesend ist oder auf andere Weise sichergestellt ist, dass kein Einblick in 
ausgefüllte Erhebungsunterlagen genommen werden kann. Damit sollen 
Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleistet werden.
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Die Personen, denen die örtlichen Erhebungsstellen organisatorisch un-
terstellt sind, dürfen keinen Einblick in Unterlagen nehmen, die Einzelan-
gaben enthalten, weil ihnen auch andere Verwaltungsstellen unterstellt 
sind, die Aufgaben des Verwaltungsvollzugs wahrnehmen.

Die örtliche Erhebungsstelle steht auch für die Klärung der Rückfragen 
von Auskunftspflichtigen zur Verfügung. Auskunftspflichtige können auch 
ihre Erhebungsunterlagen selbst in der Erhebungsstelle abgeben.

Zu Absatz 3:

Die in Absatz 3 enthaltenen Regelungen sehen besondere Vorkehrun-
gen zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im 
Hinblick auf die Verarbeitung von statistischen Einzelangaben in Daten-
verarbeitungsanlagen vor. Die örtlichen Erhebungsstellen haben hier für 
die Datensicherungsmaßnahmen Sorge zu tragen. Ein entsprechendes 
Sicherheitskonzept wird vom Landesamt für Statistik erarbeitet.

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 bestimmt, dass die Einzelheiten der Abschottung vom Oberbür-
germeister beziehungsweise dem Landrat in einer schriftlichen Dienstan-
weisung zu regeln sind. In der Dienstanweisung sind Regelungen zur Be-
stimmung der Räumlichkeiten der örtlichen Erhebungsstelle, Maßnahmen 
zur Sicherung der Räumlichkeiten gegen unbefugten Zutritt, Zugangsbe-
rechtigung und Zugangskontrolle, Geschäftsverteilung, Vertretung und 
Dienstaufsicht sowie organisatorische, personelle und technische Maß-
nahmen zur Datensicherung bei der Verarbeitung von Einzelangaben in 
Datenverarbeitungsanlagen, soweit die Sicherheitsvorkehrungen im Zu-
ständigkeitsbereich der kommunalen Körperschaft liegt, bei der die örtli-
che Erhebungsstelle eingerichtet ist. Zur Sicherstellung und zum Nach-
weis der gesetzlichen Vorgaben sind dem Landesamt für Statistik die 
erlassenen Dienstanweisungen zu übermitteln.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 legt Auswahlgrundsätze für die Bestimmung der in den örtli-
chen Erhebungsstellen zum Einsatz kommenden Personen fest und be-
stimmt, dass während der Tätigkeit in den Erhebungsstellen keine Tätig-
keiten des allgemeinen Verwaltungsvollzugs zulässig sind.

Die in den örtlichen Erhebungsstellen tätigen Personen müssen Gewähr 
für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Bei dem Personal in 
den Verwaltungen, das zum Großteil auch im Rahmen seiner täglichen 
Verwaltungsarbeit mit personenbezogenen Daten umgeht, ist in aller Re-
gel davon auszugehen, dass die geforderten Anforderungen vorliegen.

Grundsätzlich können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-
tung für eine Tätigkeit in der örtlichen Erhebungsstelle eingesetzt werden. 
Bei der Volkszählung 1987 hat der Gesetzgeber des Volkszählungsge-
setzes den Ausschluss bestimmter Personengruppen von der Tätigkeit 
eines Erhebungsbeauftragten vorgesehen, um zu verhindern, dass Er-
kenntnisse aus der Tätigkeit zu Lasten der Auskunftspflichtigen genutzt 
werden. Das Zensusgesetz 2011 enthält eine entsprechende Regelung 
für die Erhebungsbeauftragten, nicht aber für die in den örtlichen Erhe-
bungsstellen tätigen Personen. Zur Vermeidung möglicher Interessen-
kollisionen sollte Gleiches auch für diese gelten. Diese Personen wer-
den zwar in der Regel nicht persönlich zusammentreffen, im Rahmen 
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der Vervollständigung und Berichtigung der Erhebungsunterlagen ist ein 
Zusammentreffen aber durchaus nicht nur als Sonderfall anzunehmen. 
Zudem können Interessenkollisionen, insbesondere im Hinblick auf die 
nach Abschluss des Zensus erforderliche Rückkehr der Bediensteten 
auch durch das absolute Verwendungs- und Verwertungsverbot der aus 
der Tätigkeit in den Erhebungsstellen gewonnenen Erkenntnisse nicht 
vollständig vermieden werden. Gerade bei dem von den Kommunen 
gestellten Personal der örtlichen Erhebungsstellen besteht eine räumli-
che und auch sachliche Nähe zu den Auskunftspflichtigen, so dass von 
vornherein die Möglichkeit von (späteren) Verwaltungsmitarbeitern be-
stimmter Fachrichtungen eingeschränkt werden sollte, überhaupt Kennt-
nis von den Einzelangaben zu erhalten.

Um das Vertrauen der Bevölkerung in den Zensus 2011 zu erhöhen und 
um Missverständnisse von vornherein auszuschließen, dürfen in den 
örtlichen Erhebungsstellen keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Ordnungs-, Bau-, Einwohnermelde-, Steuer- und Sozialamt einge-
setzt werden.

Während der Tätigkeit in den örtlichen Erhebungsstellen dürfen von dem 
dort eingesetzten Personal keine anderen Verwaltungsaufgaben wahr-
genommen werden. Eine hiervon abweichende Regelung würde den 
im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts festgelegten 
Grundsätzen der Trennung von Statistik und Verwaltung widersprechen.

Die Bestimmung enthält darüber hinaus ein personenbezogenes Zweck-
entfremdungs- und Offenbarungsverbot für alle Erkenntnisse, die die in 
den Erhebungsstellen tätigen Personen anlässlich ihrer Tätigkeit für den 
Zensus 2011 gewonnen haben. Das Offenbarungsverbot gilt absolut, es 
greift daher auch gegenüber Vorgesetzten, die nicht in der Erhebungs-
stelle tätig sind. Die in den Erhebungsstellen tätigen Personen werden 
in der Regel öffentliche Bedienstete sein oder als öffentliche Bediens-
tete für diese Aufgabe eingestellt worden sein, wodurch sie bereits ent-
sprechenden Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. Durch die zu-
sätzliche Belehrung und schriftliche Verpflichtung soll jedoch den in den 
Erhebungsstellen tätigen Personen nochmals die Sensibilität der Daten 
und die Bedeutung der zu beachtenden Gebote und Verbote verdeut-
licht werden. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nach § 10 Abs. 2 
Satz 4 ZensG 2011 auch nach Beendigung der Tätigkeit in den Erhe-
bungsstellen.

Zu Absatz 6:

Die Regelung des Absatzes 6 ermöglicht die optimale Nutzung der bei 
den Kommunen bereits vorhandenen Verwaltungsstrukturen und ver-
mindert so deren Belastung. Ist bereits eine eigene Statistikstelle nach 
§ 20 ThürStatG eingerichtet, so kann diese die Funktion der örtlichen 
Erhebungsstelle übernehmen.

Zu § 7 (Sicherung der Erhebungsunterlagen):

Zu Absatz 1:

Die Einrichtung einer eigenen Postanschrift dient der organisatorischen 
Trennung der örtlichen Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungs-
stellen sowie der Sicherung der statistischen Geheimhaltung. In Betracht 
kommt insbesondere die Einrichtung von besonderen Postfächern für die 
Erhebungsstellen bei den Poststellen der Stadt- oder Kreisverwaltung. 
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Dadurch wird gewährleistet, dass für die örtliche Erhebungsstelle einge-
hende Post dieser unmittelbar zugeleitet werden kann. Die Einrichtung 
einer eigenen Postanschrift soll eine problemlose Zuordnung möglich 
machen, wenn bei der Adressierung beispielsweise Zusätze wie "Erhe-
bungsstelle" oder "Zensus" verwendet werden. Die Gefahr von Fehllei-
tungen innerhalb der Stadt- oder Kreisverwaltung wird so vermindert und 
verhindert, dass durch den Postlauf andere Verwaltungsstellen als die 
örtlichen Erhebungsstellen Kenntnis von Einzelangaben nehmen kön-
nen. Die erkennbar an die Erhebungsstelle gerichteten Eingänge sind 
dieser unverzüglich und ungeöffnet zuzuleiten.

Zu Absatz 2:

Die Regelung dient der Sicherung des Statistikgeheimnisses durch Vor-
gaben für die Erhebungsbeauftragten, die eine Kenntnisnahme von Ein-
zelangaben durch Unbefugte verhindern sollen. Insbesondere haben 
die Erhebungsbeauftragten die ausgefüllten Fragebögen unverzüglich 
nach Abschluss der Erhebung der örtlichen Erhebungsstelle auszuhän-
digen. Die Erhebung ist abgeschlossen, wenn die Erhebungsbeauftrag-
ten die ihnen zugeteilten Befragungsbezirke abgearbeitet haben. Die 
Befragungstätigkeit der Erhebungsbeauftragten ist bei der Haushalte-
befragung auf Stichprobenbasis nach § 7 Abs. 6 Satz 1 ZensG 2011 in-
nerhalb von zwölf Wochen nach dem Berichtszeitpunkt abzuschließen. 
Hiervon kann nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 verpflichtet die örtlichen Erhebungsstellen, Sicherungsmaß-
nahmen gegen den Zugriff Unbefugter auf geheimhaltungsbedürftige 
Unterlagen zu ergreifen. Hierzu gehören geeignete Vorkehrungen zum 
Schutz der Erhebungsunterlagen vor unberechtigter Einsichtnahme (bei-
spielsweise Lagerung der Erhebungsunterlagen ausschließlich in den 
Räumlichkeiten der Erhebungsstelle und Sicherung dieser Räumlichkei-
ten durch Anbringen von Sicherheitsschlössern, Ausgabe von Schlüs-
seln gegen Nachweis an Zugangsberechtigte, Verschließen des Rau-
mes oder der Behältnisse, in denen ausgefüllte Erhebungsunterlagen 
aufbewahrt werden auch bei kurzfristiger Abwesenheit des in der Erhe-
bungsstelle eingesetzten Personals).

Zu Absatz 4:

Absatz 4 enthält ein Vervielfältigungsverbot. Ausnahmen hiervon beste-
hen insoweit, als Verwaltungsverfahren durchgeführt werden und die 
Vervielfältigung von Erhebungsunterlagen, in denen statistische Einzel-
angaben enthalten sind, hierzu erforderlich ist.

Zu Absatz 5:

Das Landesamt für Statistik sorgt dafür, dass die ausgefüllten Fragebö-
gen und die Erhebungsunterlagen, die Einzelangaben enthalten, durch 
Boten bei den örtlichen Erhebungsstellen abgeholt werden. Die örtlichen 
Erhebungsstellen stellen die entsprechenden Unterlagen nach den durch 
das Landesamt für Statistik vorgegebenen Fristen (§ 5 Abs. 2) bereit. Ne-
ben den Fragebögen gibt es noch andere Erhebungsunterlagen wie bei-
spielsweise Begehungslisten und Namenslisten, die ebenfalls zur Abho-
lung durch das Landesamt für Statistik bereitgehalten werden müssen.
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Zu Absatz 6:

Die Regelung des Absatzes 6 verbietet, dass die örtlichen Erhebungs-
stellen Auswertungen der erhobenen Daten selbst vornehmen oder durch 
beauftragte Dritte vornehmen lassen. Dies gilt auch soweit und solange 
kommunale Statistikstellen nach § 6 Abs. 6 die Funktion der örtlichen Er-
hebungsstelle wahrnehmen. Davon unberührt bleibt jedoch die spätere 
Möglichkeit der statistischen Auswertungen für ausschließlich kommu-
nalstatistische Zwecke der nach § 22 Abs. 2 ZensG 2011 übermittelten 
Daten durch kommunale Statistikstellen.

Zu § 8 (Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen):

Diese Bestimmung legt fest, welche Aufgaben die örtlichen Erhebungs-
stellen zu erledigen haben (vergleiche § 10 Abs. 1 ZensG 2011). Die 
örtlichen Erhebungsstellen übernehmen Aufgaben bei den Erhebungen 
nach den §§ 6 bis 8 und 14 bis 16 ZensG 2011.

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 ist festgelegt, welche Aufgaben die örtlichen Erhebungsstellen 
bei der Gebäude- und Wohnungszählung nach § 6 ZensG 2011 haben. 
Die Gebäude- und Wohnungszählung wird vom Landesamt für Statistik 
als schriftliche Befragung durchgeführt. Die örtlichen Erhebungsstellen 
haben hier Aufgaben im Zusammenhang mit der Feststellung der Aus-
kunftspflichtigen, der Klärung von Zweifelsfällen oder der ersatzweisen 
Befragung bei Antwortausfällen, wenn im schriftlichen Verfahren keine 
Klärung herbeigeführt werden kann.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 weist den örtlichen Erhebungsstellen die Zuständigkeit für die 
Durchführung der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7 ZensG 
2011) und die Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 ZensG 
2011) zu und benennt in nicht abschließender Aufzählung die Aufgaben 
der örtlichen Erhebungsstellen.

Zu Nummer 1:

Die örtlichen Erhebungsstellen stehen für Auskünfte gegenüber Aus-
kunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten zur Verfügung. Anfragen 
von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten sollen auf ver-
schiedene Art beispielsweise mündlich, telefonisch oder schriftlich ge-
stellt werden können. Die örtlichen Erhebungsstellen haben bei der Be-
treuung der Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten in jedem 
Fall die Erfordernisse des Abschottungsgebots nach § 6 Abs. 1 und 2 
zu beachten.

Zu den Nummern 2 und 3:

Zu den Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen gehören organisatori-
sche Tätigkeiten im Vorfeld der eigentlichen Befragungen, wie die Zu-
ordnung und Verteilung der einzelnen Anschriften auf die zur Verfügung 
stehenden Erhebungsbeauftragten, die Koordination der Großanschrif-
tenbegehung, die Erstellung der Organisationspapiere und die Bereit-
stellung der Erhebungsunterlagen für die Erhebungsbeauftragten.
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Zu Nummer 4:

Die zu befragenden Personen sind über die Erhebungen zu unterrichten 
und zur Auskunft aufzufordern, soweit Auskunftspflicht besteht. Die Aus-
kunftspflichten zu den Erhebungen nach §§ 7 und 8 ZensG 2011 richten 
sich nach dem § 18 Abs. 3 und 5 ZensG 2011. Die Unterrichtung und die 
Aufforderung zur Auskunft kann von den bei den Erhebungen eingesetz-
ten Erhebungsbeauftragten wahrgenommen werden.

Zu den Nummern 5 und 6:

Erforderlichenfalls haben die örtlichen Erhebungsstellen die Auskunfts-
pflichtigen durch Heranziehungsbescheide förmlich zur Erteilung der 
Auskunft aufzufordern. Im Heranziehungsbescheid sind die Auskunfts-
pflichtigen darauf hinzuweisen, dass Widerspruch und Anfechtungskla-
ge gegen den Heranziehungsbescheid keine aufschiebende Wirkung ha-
ben (§ 15 Abs. 6 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) vom 22. Januar 
1987 (BGBl. I S. 462, 565) in der jeweils geltenden Fassung). Bei Ver-
weigerung oder Nichterteilung der Auskünfte haben die örtlichen Erhe-
bungsstellen die Aufgabe, die Auskunftspflichten durch Androhung und 
Anwendung von Maßnahmen des Verwaltungszwangs durchzusetzen. 
Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Regeln des Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (ThürVwZVG) in 
der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der jeweils gelten-
den Fassung. Zur Straffung des Mahnverfahrens wird die Androhung 
des Zwangsmittels zweckmäßigerweise schon mit der Aufforderung zur 
Auskunftserteilung verbunden. In Betracht kommt in erster Linie die An-
drohung und Festsetzung von Zwangsgeldern.

Das Abschottungsgebot verlangt nicht, dass alle im Zusammenhang mit 
dem Zensus 2011 zu erledigenden Verwaltungstätigkeiten ausschließlich 
von den örtlichen Erhebungsstellen durchgeführt werden. Die Trennung 
der Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungsstellen dient der Si-
cherung des Statistikgeheimnisses. Dieser sensible Bereich wird durch 
die Beteiligung der für die Vollstreckung von Verwaltungszwangsmaßnah-
men, beispielsweise durch Beitreibung von festgesetzten Zwangsgeldern 
zuständigen Stellen in diesem Verfahrensstadium nicht tangiert. Die örtli-
chen Erhebungsstellen dürfen deshalb den zur Durchführung der Verwal-
tungsvollstreckung zuständigen Stellen Angaben über Auskunftspflich-
tige mitteilen, soweit dies für das betreffende Verfahren erforderlich ist.

Zu den Nummern 7 bis 10:

Um belastbare Zensusergebnisse zu erhalten, sind möglichst vollständi-
ge und vollzählige Erhebungen notwendig. Deshalb obliegt es den ört-
lichen Erhebungsstellen, die nach den Regelungen der Nummern 7 bis 
10 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere unvollstän-
dige Angaben zu ergänzen oder zu berichtigen, das Einsammeln und 
den Eingang der Erhebungsunterlagen sicherzustellen, die Erhebungs-
unterlagen auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit zu überprüfen und die 
vollzählige Erfassung und vollständige Befragung der Erhebungseinhei-
ten zu bestätigen.

Zu Nummer 11:

Die örtlichen Erhebungsstellen sind für die organisatorische Betreuung 
der von ihnen bestellten Erhebungsbeauftragten zuständig. Dazu ge-
hört insbesondere die Abrechnung der den Erhebungsbeauftragten zu-
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stehenden Aufwandsentschädigungen. Die Erhebungsbeauftragten wer-
den ehrenamtlich eingesetzt und erhalten nach § 11 Abs. 4 ZensG 2011 
für ihre Tätigkeit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne des 
§ 3 Nr. 12 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vom 8. Okto-
ber 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862).

Zu Absatz 3:

Im Rahmen des § 14 ZensG 2011 ermittelt das Landesamt für Statis-
tik ergänzend Anschriften mit Wohngebäuden und von bewohnten Un-
terkünften. Nach Abschluss der Prüfung nach § 14 Abs. 1 und 2 ZensG 
2011 führt das Landesamt für Statistik eine schriftliche Erhebung bei den 
nach § 18 Abs. 2 ZensG 2011 auskunftspflichtigen Personen durch. Ab-
satz 3 legt fest, dass den örtlichen Erhebungsstellen bei der ergänzen-
den Ermittlung von Anschriften von Gebäuden mit Wohnraum und von 
bewohnten Unterkünften nach § 14 Abs. 3 ZensG 2011 die Aufgabe der 
Begehung zufällt, wenn die schriftliche Erhebung des Landesamtes für 
Statistik zu keinem Ergebnis geführt hat. Eine Begehung ist die Inau-
genscheinnahme der Liegenschaft vom öffentlichen Straßenraum oder 
vom öffentlich zugänglichen Grundstücksteil (§ 14 Abs. 3 Satz 2 ZensG 
2011). Die Inaugenscheinnahme erfolgt als Beobachtung von außen 
ohne technische Mittel, wie sie jedermann möglich ist.

Zu Absatz 4:

Bei der Erhebung nach § 15 Abs. 3 und 4 ZensG 2011 wirken die örtli-
chen Erhebungsstellen mit. Sofern die Erhebungen im schriftlichen Ver-
fahren durch das Landesamt für Statistik nicht erfolgreich waren, führen 
die örtlichen Erhebungsstellen bei nur mit Nebenwohnungen gemeldeten 
Personen oder Personen mit mehr als einer alleinigen Wohnung oder 
Hauptwohnung, die in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern 
gemeldet sind, die Erhebungen zur Feststellung des Wohnungsstatus 
(Haupt- oder Nebenwohnung) durch. Die Ergebnisse der Erhebung über-
mitteln die örtlichen Erhebungsstellen an das Landesamt für Statistik.

Zu Absatz 5:

Die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten nach § 16 ZensG 2011 
führen die örtlichen Erhebungsstellen nach den Vorgaben des Landes-
amtes für Statistik durch. Die Ergebnisse der Erhebung übermitteln die 
örtlichen Erhebungsstellen an das Landesamt für Statistik.

Zu § 9 (Bestellung und Aufsicht):

Der Einsatz von Erhebungsbeauftragten ist beim Zensus 2011 aus erhe-
bungstechnischen Gründen unverzichtbar. Erhebungsbeauftragte sind 
Personen, die bei der Durchführung des Zensus 2011 Aufgaben außer-
halb der örtlichen Erhebungsstellen wahrnehmen. Sie werden insbeson-
dere für die Befragungen in den Haushalten benötigt, weil die persön-
liche Befragung die bewährte Form für Haushaltsbefragungen ist. Die 
Antworten der Befragten werden von den Erhebungsbeauftragten in die 
Erhebungsunterlagen eingetragen. Neben der organisatorischen Not-
wendigkeit des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten hat deren Einsatz 
auch entlastende Wirkung für die Befragten. Die Erhebungsbeauftrag-
ten sind geschult und können deshalb schnell, korrekt und exakt die er-
teilten Antworten in die Erhebungsunterlagen übernehmen und soweit 
erforderlich, den Befragten beim Umgang mit den Erhebungsunterla-
gen Hilfestellung geben.
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Erhebungsbeauftragte werden entsprechend der in diesem Gesetz vor-
genommenen Verteilung der Zuständigkeiten bei den verschiedenen Er-
hebungen im Rahmen des Zensus 2011 sowohl von den örtlichen Er-
hebungsstellen als auch direkt vom Landesamt für Statistik eingesetzt.

Zu Absatz 1:

Die Auswahl, Bestellung, Belehrung und Verpflichtung der Erhebungs-
beauftragten und deren Beaufsichtigung gehört zu den typischen und 
wesentlichen Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen bei der Durch-
führung von Bundesstatistiken. Die Erhebungsbeauftragten müssen sorg-
sam ausgewählt werden. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
die rechtmäßige und ordnungsgemäße Durchführung der Erhebungen 
hängt nicht zuletzt von dem Vertrauen ab, das sie in die Person der Er-
hebungsbeauftragten setzen.

Die persönlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Tätigkeit ei-
nes Erhebungsbeauftragten sowie die Rechte und Pflichten der Erhe-
bungsbeauftragten richten sich im Einzelnen nach den Regelungen des 
§ 11 ZensG 2011 und des § 14 BStatG.

Die Erhebungsbeauftragten sind in jedem Fall auf das Statistikgeheim-
nis zu verpflichten und über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. Dies 
dient nicht nur der Sicherung des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der Erhebun-
gen nach dem Zensusgesetz 2011 von den Erhebungsbeauftragten be-
fragt werden, sondern auch - als mittelbare Folge - der Steigerung der 
Qualität der jeweiligen Erhebungen. Denn nur dann, wenn die Bürge-
rinnen und Bürger, die direkten Kontakt zu Erhebungsbeauftragten ha-
ben, sicher sein können, dass mit ihren Daten nach Recht und Gesetz 
verfahren wird, werden sie die Fragen ohne Argwohn wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Die Festsetzung der Entschädigung für die 
Ehrenämter nach diesem Gesetz nehmen die Stadt- beziehungsweise 
Kreisverwaltungen vor, weil es sich bei dem Vollzug des Zensusgeset-
zes 2011 um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises handelt. 
Auszahlende Stelle für die Aufwandsentschädigung der Erhebungsbe-
auftragten ist die jeweilige örtliche Erhebungsstelle.

Zu Absatz 2:

Für die vom Landesamt für Statistik direkt durchzuführenden Erhebun-
gen obliegen dem Landesamt für Statistik auch die in Absatz 1 genann-
ten Aufgaben der Auswahl und Bestellung der Erhebungsbeauftragten, 
der Aufsicht über die Erhebungsbeauftragten sowie deren Belehrung 
und Verpflichtung auf das Statistikgeheimnis.

Zu Absatz 3:

In Absatz 3 wird im Hinblick auf die große Anzahl der bei der Durchfüh-
rung der Erhebungen nach dem Zensusgesetz 2011 erforderlichen Er-
hebungsbeauftragten die generelle Verpflichtung aller Bürgerinnen und 
Bürger (Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG oder Unionsbürger, d.h. 
Personen, die die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedsstaats der 
Europäischen Union besitzen), die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
zur Übernahme der Tätigkeit eines Erhebungsbeauftragten verankert. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass die landesweit benötigten Er-
hebungsbeauftragten - nach derzeitigen Schätzungen bis zu 2700 - ge-
wonnen werden können. Die Regelung ergänzt § 11 Abs. 2 ZensG 2011, 
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wonach Bedienstete von Bund und Ländern zur Übernahme der Tätig-
keit als Erhebungsbeauftragter verpflichtet werden können. Nach § 11 
Abs. 2 Satz 4 ZensG 2011 sind die Länder ermächtigt, weitere Bürgerin-
nen und Bürger zur Übernahme der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte 
zu verpflichten. Davon wird hier Gebrauch gemacht.

Erfolgt die Bestellung zum ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten, ist 
sie auf Absatz 3 zu stützen.

Eine Befreiung von der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragter kann nur er-
folgen, wenn die vorgetragenen Gründe so schwerwiegend sind, dass 
eine Erfüllung dieser Pflicht unzumutbar erscheint. Es muss deshalb 
glaubhaft gemacht werden, dass die Tätigkeit als Erhebungsbeauftrag-
ter wegen Krankheit, Gebrechen oder einem ähnlichen wichtigen Grund 
nicht oder nicht ordnungsgemäß möglich ist oder den betroffenen Per-
sonen dadurch berufliche oder wirtschaftlich nicht zumutbare Nachtei-
le entstehen.

Es wird auf die Verpflichtung der Kommunen zur Bereitstellung eigener 
Bediensteter verzichtet, weil dies die Organisations- und Personalho-
heit der Kommunen berührt.

Zu Absatz 4:

Die Erhebungsbeauftragten müssen in ihre Aufgaben eingewiesen und 
entsprechend angeleitet werden. Sie unterliegen dem Weisungsrecht 
der örtlichen Erhebungsstellen. Soweit die Erhebungsbeauftragten di-
rekt vom Landesamt für Statistik eingesetzt werden, steht diesem das 
Weisungsrecht zu.

Zu Absatz 5:

Zur Unterrichtung der Erhebungsbeauftragten werden Schulungen durch-
geführt, in denen sie über ihre Aufgaben, Befugnisse und Pflichten im 
Einzelnen unterwiesen werden. Absatz 5 stellt klar, dass die örtlichen 
Erhebungsstellen die Schulung der von ihnen bestellten Erhebungsbe-
auftragten nach den Vorgaben und mit Unterstützung des Landesamtes 
für Statistik übernehmen. Dies ist mittelbar bereits § 17 Abs. 1 ZensG 
2011 zu entnehmen, nach der die Erhebungsstellen zur Sicherung der 
Qualität der Durchführung des Zensus die Aufgabe haben, die Schulung 
und die Aufgabenerledigung der Erhebungsbeauftragten zu dokumen-
tieren. Die Dokumentationen sind dem Landesamt für Statistik vorzule-
gen und werden von diesem geprüft.

Zu Absatz 6:

Die Speicherung von personenbezogenen Daten der Erhebungsbeauf-
tragten bei den örtlichen Erhebungsstellen und deren Verknüpfung mit 
Daten nach § 8 ist aus administrativen Gründen, etwa zur Zuteilung von 
Aufgabenpensen, zur Kontrolle der Tätigkeiten und zur Berechnung der 
Aufwandsentschädigungen erforderlich.

Zu § 10 (Übermittlung von Daten nach § 14 Abs. 2 Satz 3 ZensG 2011):

Nach § 14 Abs. 2 Satz 3 ZensG 2011 können die nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen Daten der Bauleitplanung zur ergänzenden Ermittlung 
von Anschriften von Gebäuden mit Wohnraum und bewohnten Unter-
künften nach § 14 Abs. 1 ZensG 2011 nur übermitteln, wenn dies durch 
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Landesgesetz vorgesehen ist. Um die Nutzung der Daten der Bauleitpla-
nung für die Klärung der Anschriften zu ermöglichen, wird deren Über-
mittlung auf Anforderung des Landesamtes für Statistik angeordnet. Die 
Verpflichtung der nach Landesrecht für das Meldewesen, für die Grund-
steuer und für die Führung der Liegenschaftskataster zuständigen Stel-
len zur Datenübermittlung ergibt sich bereits aus § 14 Abs. 2 und 3 Halb-
satz 1 ZensG 2011.

Zu § 11 (Übermittlung von Daten durch die nach dem Finanz- und Per-
sonalstatistikgesetz auskunftspflichtigen Stellen):

Die in § 11 vorgesehene Datenübermittlungspflicht ergänzt die Regelung 
des § 5 ZensG 2011. § 5 Satz 1 ZensG 2011 sieht lediglich die Übermitt-
lung von Daten der nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (FP-
StatG) in der Fassung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438) in der je-
weils geltenden Fassung auskunftspflichtigen Stellen vor, soweit es sich 
dabei um Bundesbehörden oder Erhebungseinheiten handelt, an denen 
der Bund im in § 2 Abs. 1 Nr. 10 FPStatG festgelegten Umfang beteiligt 
ist. Die Verpflichtung der nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz 
auskunftspflichtigen Stellen auf Landes- und Kommunalebene an das 
Statistische Landesamt ist dem Landesrecht vorbehalten. Um die Per-
sonalstandsdaten des gesamten öffentlichen Bereichs für Zwecke des 
Zensus 2011 nutzen zu können, ordnet § 11 demzufolge die Übermitt-
lung von Daten auch der übrigen nach § 2 Abs. 1 FPStatG auskunfts-
pflichtigen Stellen für Erhebungseinheiten des Landes und der Gemein-
den an. Ohne die Festlegung dieser Datenübermittlungspflicht könnte 
das Statistische Landesamt seine eigene Datenlieferungsverpflichtung an 
das Statistische Bundesamt nach § 5 Satz 2 ZensG 2011 nicht erfüllen.

Mit den Daten der Personal führenden Stellen zu Beamtinnen und Be-
amten, Richterinnen und Richtern sowie Dienstordnungsangestellten ste-
hen ergänzend zu den Daten der Bundesagentur für Arbeit Verwaltungs-
daten zur Verfügung, die für den Nachweis von Zensusergebnissen zur 
Erwerbstätigkeit genutzt werden. Die Nutzung des Berichtskreises und 
des Berichtswegs, über den nach dem Finanz- und Personalstatistikge-
setz ohnehin jährlich Daten an das Statistische Landesamt übermittelt 
werden, garantiert eine effiziente Datenübermittlung.

Die Erhebungsmerkmale sind durch § 5 Satz 1 Nr. 1 ZensG 2011 be-
stimmt. Insbesondere legt § 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c ZensG 2011 den 
staatlichen Aufgabenbereich als Erhebungsmerkmal fest. Die Daten-
übermittlung umfasst bei Personal der Erhebungseinheiten des Lan-
des nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 10 FPStatG auch die haushaltsrechtliche 
Zuordnung nach Kapiteln, um so die Zuordnung des Personals zu den 
staatlichen Aufgabenbereichen zu erleichtern. Die Erweiterung belastet 
die auskunftspflichtigen Stellen nicht, weil die entsprechenden Gliede-
rungsziffern aufgrund der Haushaltssystematik bekannt sind und auch 
regelmäßig im Rahmen der Auskunftspflicht für die Personalstandsta-
tistik nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz übermittelt werden.

Zu § 12 (Übermittlung von Daten zu Straßenneu- und -umbenennungen 
durch die Gemeinden):

Zu den Absätzen 1 und 2:

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Strukturen 
im Freistaat Thüringen vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 369) wurde vom 
Landesgesetzgeber die Möglichkeit zur Bildung sogenannter Landge-
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meinden zur Stärkung der kommunalen Strukturen eröffnet. Aufgrund 
von Gebietsänderungen erfolgen häufig Straßenumbenennungen. Der 
registergestützte Zensus 2011 wird auf Anschriftenebene durchgeführt, 
so dass es zwingend erforderlich ist, dass das Landesamt für Statistik 
Informationen über Straßenneu- und -umbenennungen erhält. Gleiches 
gilt bezüglich der Gebietsveränderungen nach dem bisherigen Verfah-
ren und sonstige Straßenneu- und -umbenennungen.

Die Regelung sieht eine einmalige Anforderung für die seit dem 1. Ja-
nuar 2008 bis zur Anforderung wirksam gewordenen Straßenneu- und 
-umbenennungen sowie Evidentlieferungen bis zum 9. August 2011, 
dem Stichtag für die letzte Melderegisterlieferung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
ZensG 2011, vor.

Die Gemeinden sind verpflichtet, umgehend nach dem entsprechenden 
Gemeinderatsbeschluss unaufgefordert die Straßenneubenennungen 
beziehungsweise Änderungen in den Straßennamen an das Landes-
amt für Statistik mitzuteilen. Im Falle einer Straßenteilung muss die Än-
derungsmeldung auf Hausnummernebene erfolgen.

Zu Absatz 3:

Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch, wenn die 
Gemeinde oder der Gemeindeverband ausschließlich eine Neuzuord-
nung der Hausnummern vornimmt, der Straßenname jedoch gleich bleibt.

Zu § 13 (Beirat):

Durch die Bestimmung wird ein Beirat zur Flankierung des Zensus 2011 
gebildet. Angesichts der Komplexität aufgrund der methodischen Neu-
konzipierung des Großprojektes Zensus 2011 ist ein beratendes Gre-
mium angezeigt. Das Gremium besteht aus Vertretern der am Zensus 
maßgeblich beteiligten Stellen.

Zu § 14 (Zuständigkeiten für die Vollstreckung der Auskunftspflichten):

§ 14 regelt die Zuständigkeiten für die Vollstreckung der Auskunfts-
pflichten nach dem Zensusgesetz 2011. Da der Zensus in großen Zeit-
abständen durchgeführt wird, ist die Sicherstellung vollständiger und 
rechtzeitiger Auskünfte ein primäres Ziel. Für die Ergreifung von Zwangs-
maßnahmen zur Durchsetzung der Auskunftspflichten sind die Körper-
schaften zuständig, bei denen die örtlichen Erhebungsstellen eingerich-
tet sind. Im Übrigen ist nach der allgemeinen Regelung des § 5 Abs. 1 
Nr. 4 ThürStatG das Landesamt für Statistik zuständig.

Das Abschottungsgebot verlangt nicht, dass alle im Zusammenhang mit 
dem Zensus 2011 zu erledigenden Verwaltungstätigkeiten ausschließ-
lich von den örtlichen Erhebungsstellen durchgeführt werden. Die Tren-
nung der Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungsstellen dient im 
Wesentlichen der Sicherung des Statistikgeheimnisses. Dieser sensible 
Bereich wird durch die Beteiligung der für die Zwangsvollstreckung all-
gemein zuständigen Stellen der kreisfreien Städte und Landkreise nicht 
tangiert. Die örtlichen Erhebungsstellen dürfen deshalb diesen Stellen 
mitteilen, welche Angaben ein Auskunftspflichtiger verweigert hat und 
Erhebungsunterlagen vorlegen, soweit sie für das betreffende Zwangs-
vollstreckungsverfahren erforderlich sind.
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Die Regelung der Zuständigkeiten für Vollstreckungsverfahren enthält 
aber noch keine Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang 
Zwangsvollstreckungsverfahren durchgeführt werden. Zur Sicherstel-
lung einer einheitlichen Vorgehensweise der zuständigen kommunalen 
Körperschaften können die Fachaufsichtsbehörden allgemeine Weisun-
gen erteilen.

Zu § 15 (Vollstreckung gegen Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts):

Durch § 15 wird die nach § 44 Abs. 2 ThürVwZVG erforderliche Rechts-
grundlage für die Vollstreckung von Auskunftspflichten nach dem Zen-
susgesetz 2011 gegen Behörden und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts geschaffen. 

Zu § 16 (Kostenregelung):

Durch das vorliegende Gesetz wird insbesondere die Verpflichtung von 
kreisfreien Städten und Landkreisen zur Einrichtung und Organisation 
von örtlichen Erhebungsstellen zur Durchführung des Zensus 2011 vor 
Ort getroffen. Da es sich hier um eine Aufgabenübertragung im Bereich 
des übertragenen Wirkungskreises handelt, ist das Land nach dem in 
Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen festge-
schriebenen Konnexitätsprinzip gehalten, zur Deckung der anfallenden 
Kosten der kreisfreien Städte und Landkreise eine Erstattungsregelung 
zu treffen. Dies ist durch § 16 geschehen, der eine Grundentscheidung 
enthält.

Grundlage für die Kostenerstattung ist die von allen Statistischen Lan-
desämtern durchgeführte Kostenkalkulation für die von den örtlichen Er-
hebungsstellen durchgeführten Aufgaben und eine Gesamtkalkulation 
des Thüringer Landesamtes für Statistik. Der Mehrbelastungsausgleich 
an die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt durch die Gewährung 
eines Fixbetrages für die Einrichtung und den Betrieb der örtlichen Er-
hebungsstellen und durch einen variablen aufwandsbezogenen Betrag.

Die Zahlung eines fixen Betrages berücksichtigt, dass Aufwendungen 
zur Vorbereitung, Einrichtung und Ausstattung einschließlich Einsatz von 
Informationstechnik sowie für den Betrieb der örtlichen Erhebungsstel-
len in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt unabhängig von den 
durchzuführenden Aufgaben etwa gleichmäßig anfallen. Hierzu gehört 
insbesondere die Schulung des Personals, aber auch die räumliche, or-
ganisatorische und personelle Trennung von anderen Verwaltungsstel-
len. Dies bedeutet beispielsweise, dass jede Erhebungsstelle ein eige-
nes Büro erhält.

Die kreisfreien Städte und Landkreise erhalten zusätzlich eine aufwen-
dungsorientierte und damit variable Zuweisung. Der registergestütz-
te Zensus 2011 wird durch Informationen aus Vollerhebungen, wie der 
Gebäude- und Wohnungszählung und der Erhebung an Sonderanschrif-
ten, sowie durch eine Stichprobe bei der Wohnbevölkerung ergänzt. 
Dieser Teil der Ausgleichsregelung reagiert auf die Tatsache, dass der 
Aufwand der einzelnen örtlichen Erhebungsstellen zur Erfüllung dieser 
Aufgaben aufgrund des zahlenmäßig unterschiedlichen Anfalls unter-
schiedlich hoch ausfällt. 

Die Einzelheiten dazu werden in einer Rechtsverordnung durch das für 
das Statistikwesen zuständige Ministerium geregelt.
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Für die nach den §§ 10 bis 12 erforderlichen Datenübermittlungen an 
das Landesamt für Statistik erfolgt keine gesonderte Kostenerstattung. 
Die Datenübermittlungen der Kommunen an das Landesamt für Statistik 
nach dem Zensusgesetz 2011 und dem Zensusvorbereitungsgesetz 2011 
vom 8. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2808) in der jeweils geltenden Fas-
sung werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgegolten.

Zu § 17 (Gleichstellungsbestimmung):

Diese Bestimmung sieht die sprachliche Gleichstellung vor.

Zu § 18 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten):

§ 18 regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten des Thüringer Ge-
setzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011.
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